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Liebe Studierende

Liebe Kolleginnen und Kollegen

Das Frühlingssemester ist gleichzeitig Abschluss und Höhepunkt des 
Studienjahrs. Im Projektunterricht muss es gelingen, alle Kenntnisse, 
die wir im Herbstsemester in einzelnen Fächern gewinnen, zu integrie-
ren und in einer komplexen Planungsaufgabe praktisch umzusetzen. 
Dies stellt besondere Anforderungen, an die Studierenden ebenso wie 
an die Dozierenden. Um diesen anspruchsvollen Schritt zu erleich-
tern und um unserem Studiengang eine gemeinsame Basis zu ge-
ben, haben wir in den letzten drei Jahren ein einfaches, strukturiertes 
Vorgehensmodell zur Lösung von Entwurfsaufgaben entwickelt, das 
Burgdorfer Prozessmodell. Es bietet einen verständlichen, rationalen 
Bezugsrahmen und eine Reihe von methodischen Hilfsmitteln für die 
Entwicklung von Projekten. Vor allem aber ist das Modell Ergebnis 
intensiver Zusammenarbeit von Dozierenden, Assistierenden und Stu-
dierenden und damit ein Beleg für unseren Grundsatz, dass auch in 
der Architektur erfolgreiche Arbeit Teamarbeit ist.

In den vergangenen Jahren haben wir das Modell mit gutem Erfolg 
verwendet, Erfahrungen bei der didaktischen Nutzung gesammelt 
und die Komponenten sukzessive verbessert. Mit dem kommenden 
Semester wird erstmals eine Generation von Absolventinnen und Ab-
solventen das gesamte Studium mit dem Burgdorfer Prozessmodell 
durchlebt und es auch in ihrer Diplomarbeit verwendet haben. Nun 
muss sich bestätigen, was sich in den letzten Jahren immer wieder 
angekündigt hat: Unsere Absolventinnen und Absolventen werden 
erfolgreiche Berufsleute.

Mit dem Frühlingssemester schliessen wir die Umsetzung des aktu-
ellen Studienplans ab und gleichzeitig übernimmt mit Daniel Boer-
mann ein neuer Abteilungsleiter die Führung unseres Studiengangs. 
Mir bleibt, ihm und seinen Kollegen in der Abteilungsleitung viel Erfolg 
und Freude bei der weiteren Entwicklung unseres Studiengangs zu 
wünschen.

Ich wünsche uns ein erfolgreiches Frühlingssemester mit vielen span-
nenden Projekten.

F. Häubi
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Grobprogramm

Jahr 34KW Semester-
woche

Datum Ereignis Spezielle Ereignisse

FS 12 8 1 20.02.-24.02.12 Unterricht

9 2 27.02.-02.03.12 Unterricht 02.03. Vernissage Jahres-
ausstellung

10 3 05.03.-09.03.12 Unterricht

11 4 12.03.-16.03.12 Unterricht

12 5 19.03.-23.03.12 Unterricht

13 6 26.03.-30.03.12 Unterricht 27.03. Abteilungskonferenz

14 7 02.04.-06.04.12 Unterricht

15 8 09.04.-13.04.12 Unterricht 15.4. Stichtag Statistik ECTS 
Punkte

16 9 16.04.-20.04.12 Unterricht Fokuswoche 16. bis 21.04.11

17 10 23.04.-27.04.12 Unterricht

18 11 30.04.-03.05.12 Unterricht

19 12 07.05.-11.05.12 Unterricht 07.05. Start Thesis 1

20 13 14.05.-18.05.12 Unterricht

21 14 21.05.-25.05.12 Unterricht

22 15 28.05.-01.06.12 Unterricht

23 16 04.06.-08.06.12 Unterricht 07.06. Abteilungskonferenz

24 17 11.06.-15.06.12 Summerschool-Inputs 1
Wiederholungen 
Modulprüfungen

25 18 18.06.-22.06.12 Unterrichtsfreie Zeit

26 19 25.06.-29.07.12 Unterrichtsfreie Zeit

27 20 02.07.-06.07.12 Unterrichtsfreie Zeit 02.-06.07. Review Thesis 1

28 21 09.07.-13.07.12 Unterrichtsfreie Zeit 07.07.2012 Vernissage 
Thesis 1

29 22 16.07.-20.07.12 Unterrichtsfreie Zeit

30 23 23.07.-27.07.12 Unterrichtsfreie Zeit

31 24 30.07.-03.08.12 Unterrichtsfreie Zeit

32 25 06.08.-10.08.12 Unterrichtsfreie Zeit

33 26 13.08.-17.08.12 Unterrichtsfreie Zeit 15.-17.08.Planungsworkshop

Karfreitag		  FR,	 06.04.12
Ostermontag	 MO,	 09.04.12
Auffahrt		  DO,	 17.05.12

Freitag nach Auffahrt	 FR,	 18.05.12
Pfingstmontag	 MO,	 28.05.12
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Grobprogramm

Jahr KW Semester-
woche

Datum Ereignis Spezielle Ereignisse

34 27 20.08.-24.08.12 Intensivworkshop Summerschool

35 28 27.08.-31.08.12 Intensivworkshop Summerschool

36 29 03.09.-07.09.12 Intensivworkshop Summerschool

37 30 10.09.-14.09.12 Unterrichtsfreie Zeit

HS 12/13 38 1 17.09.-21.09.12 Einführungswoche 1. Se-
mester / Modul-Unterricht

Semesterstart Herbstseme-
ster. Start Thesis 2

39 2 24.09.-28.09.12 Unterricht

40 3 01.10.-05.10.12 Unterricht

41 4 08.10-12.10.12 Unterricht

42 5 15.10.-19.10.12 Unterricht 15.10. Stichtag Statistik ECTS  
Punkte

43 6 22.10.-26.10.12 Unterricht

44 7 29.10.-02.11.12 Unterricht

45 8 05.11.-09.11.12 Unterricht

46 9 12.11.-16.11.12 Unterricht 12.-16.11. Review Thesis 2

47 10 19.11.-23.11.12 Unterricht

48 11 26.11.-30.11.12 Unterricht

49 12 03.12.-07.12.12 Unterricht

50 13 10.12.-14.12.12 Unterricht

51 14 17.12.-21.12.12 Unterricht

2012 52 24.12.-28.12.12 Ferien

2013 1 31.12.-04.01.13 Ferien

2 15 07.01.-11.01.13 Unterricht

3 16 14.01.-18.01.13 Unterricht

4 17 21.01.-25.01.13 Unterricht Semesterende

5 18 28.01.-01.02.13 Modulprüfungen

6 19 04.02.-08.02.13 Unterrichtsfreie Zeit

7 20 11.02.-15.02.13 Unterrichtsfreie Zeit

FS 13 8 1 18.02.-22.02.13 Unterricht Semesterbeginn
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REGULÄRE PROJEKTSEMESTER

Der Studiounterricht ist in drei Hauptgruppen gegliedert

Studios mit disziplinären Komponenten 

(Vermittlung von Methoden)

1 Projekt à 16 Wochen

24 ECTS Punkte. Planungsaufgabe 

bestehend aus Projekt + individueller 

Vertiefungsarbeit

Basic

Studios mit disziplinären und interdiszi-

plinären Komponenten

(Anwendung von Methoden)

2 Projekte (P1 + P2) à 8 Wochen 12 

ECTS Punkte pro Projekt. Planungs-

aufgabe bestehend aus Projekt + in-

dividueller Vertiefungsarbeit (P1)

Intermediate

Studios mit disziplinären und interdiszi-

plinären Komponenten

(Vertiefung von Methoden)

1 Projekt (P1) à 11 Wochen

12 ECTS Punkte

80 Kontaktlektionen pro Projekt

Advanced

Seminar: Entwicklung der 

Bachelorthesis

siehe separate Beschreibung im          

Semesterbuch

6 ECTS Punkte

Thesis Im Studien- und Prüfungsregle-             

ment (SPR, Art. 15) beschrieben  und 

ist nicht Bestandteil dieser  Modulbe-

schreibung
Teilzeitstudios sind für alle Stufen 

(Basic, Intermediate, Advanced) und 

bei allen Projektarten (geführte Studios 

und freie Projekte) möglich. Freie 

Projekte sind während des regulären 

Projektsemesters nur auf der Stufe 

Advanced zulässig.

_disziplinäre Komponente (Basic), bzw. 

interdisziplinäre Komponente (Interme-

diate, Advanced)

_ Die Betreuung von Teilzeitstudie-

renden wird aufgrund der reduzierten 

Leistungsanforderungen von Teilzeit-

projekten dementsprechend  ange-

passt.

1 Projekt (P1 oder P2) je nach absol-

vierten  Projektstudios à 16 Wochen 

18 ECTS Punkte 

Planungsaufgabe bestehend aus 

Projekt + individueller Vertiefungsar-

beit (nur während P1)

Teilzeitstudierende, die in Praxis 

tätig sind, können sich pro Jahr 6 

ECTS Punkte an die Studioleistung 

anrechnen lassen. Sie legen dafür 

eine Dokumentation vor, die an einer 

Review überprüft wird. So ereichen 

sie wie die Vollzeitstudierenden 24 

ECTS Punkte im Projektsemester.

Teilzeitstudium
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Anstelle eines geführten Studios im Projektunterricht können Studie-
rende ein freies Projekt bearbeiten. Freie Projekte sind von Studie-
renden selbstständig definierte Projekte, die analog der geführten 
Projekte betreut, unterstützt und bewertet werden. Alle Projekte sind 
Bewilligungspflichtig. Weitere Bestimmungen gemäss Reglement 
Projektunterricht und Richtlinien freie Projekte.
Freie Projekte im Frühlingssemester 
_	Nur für ADVANCED Studierende zugelassen
_	Einzel- und Gruppenarbeiten möglich
_	12 ECTS pro Projekt 
_	Projektdauer11 Wochen

Freie Projekte

Summerschool Intensivworkshop/freies Projekt-
Praktika/Auslandsstudium

4 – 12 ECTS Punkte (Gemäss Pro-
jektumfang, Arbeitsleistung und 
Projektdauer)

_	Einzel- und Gruppenarbeiten 
möglich

_ Projektdauer: 4 - 14 Wochen

alle Stufen

In den Projektstudios BASIC, INTERMEDIATE und ADVANCED steht eine 

Planungsaufgabe im Zentrum. Die Projektaufgabe dient den Studierenden 

als Vehikel, um die während des Herbstsemesters erworbenen Kompe-

tenzen und Instrumente anzuwenden. Zusätzlich zu den Kompetenzen aus 

dem Herbstsemester werden im Rahmen des Projektunterrichts weitere 

projekt-spezifische Kompetenzen vermittelt. Die Projektstudios BASIC, 

INTERMEDIATE und ADVANCED sind in Projektgruppen aufgeteilt.

Dabei beinhalten Studios folgende Komponenten:

_	Projekte und Workshops

_	Gesamtaufgaben und Teilaufgaben

_	kleinere und grössere Übungen

_	Einzel- und Gruppenarbeiten

_	Inputs von BFH-Dozierenden und externen Fachexperten

_	Projekt-spezifische Theorie Inputs

_	Einzel- und Gruppenbesprechungen

_	Stufenspezifische Bewertung der Arbeiten

_	evtl. Exkursionen

Projekte werden durch BFH-Dozierenden und externen Experten erläutert, 

mittels Besprechungen begleitet und anschliessend kritisiert und durch 

Dozierende bewertet.

Lehrform
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Im Basisjahr wird eine Planungsaufgabe mit primär interdisziplinären Kom-

ponenten gestellt. An einer praxisnahen Aufgabe mit wenig Komplexität 

setzen die Studierenden im Projektstudio BASIC die Methodik des Pro-

blemlösungsprozesses von der strategischen Planung bis zur Projektierung 

um. Das Hauptgewicht liegt auf dem Erwerb methodischer Kompetenzen

Lehrform Basic

In Übungen erbringen die Studierenden die vorgeschriebenen Leistungen, 

die im Rahmen von Präsentationen bewertet und benotet werden. Die zu 

erarbeitenden Produkte pro Phase sind im Studioprogramm beschrieben. 

Dazu sind die Bewertungskriterien und die Gewichtung der einzelnen Ab-

gaben definiert. Studierende müssen sowohl die Gruppenübungen als 

auch die individuellen Arbeiten bestehen um das Projektsemester BASIC 

erfolgreich abschliessen und um die 24 ECTS Credits zu erhalten.

Kompetenznachweis 
Basic

In den Projektstudios INTERMEDIATE und ADVANCED steht eine Pla-

nungsaufgabe mit sowohl interdisziplinären als auch disziplinären Kompo-

nenten im Zentrum. Die Methode des Problemlösungsprozesses aus der 

Stufe BASIC wird anhand einer komplexen Aufgabe geübt.

Hier wird sowohl ein Schwerpunkt in interdisziplinären Entwurfsprozessen 

im Team als auch in einer zunehmend selbstständigen projektrelevanten 

Anwendung von Inhalten und Kompetenzen der Wissensvermittlung ge-

setzt. Als Lernform wechseln sich Übungen mit geführtem Selbststudium

und freiem Selbststudium ab.

Lehrform Intermediate 
und Advanced

Die Studierenden erbringen in Einzel- und Gruppenarbeiten die erforder-

lichen Leistungen, die Studio- und stufenspezifisch definiert sind. Diese 

Leistungen werden im Rahmen von Präsentationen bewertet und benotet. 

Die Bewertungskriterien und Gewichtung der zu erarbeitenden Produkte 

liegen in der Verantwortung der studio-spezifischen Dozierenden und müs-

sen inhaltlich mit dem Programmdossier des Projekts, den stufenspezi-

fischen Kompetenzen aus der Wissensvermittlung und dem allgemeinen 

Modulbeschrieb des Projektsemesters übereinstimmen. Die Bewertungs-

kriterien und deren Gewichtung werden beim Projektanfang festgelegt. 

Sowohl die Individual- als auch die Gruppenleistungen werden bewertet.

Kompetenznachweis
Intermediate und 
Advanced

Die Bewertung erfolgt durch das Reviewteam

BASIC: _Projektteil: Studioaufgabe inkl. Prozess 90 %

            _Vertiefungsarbeit 10 %

INTERMEDIATE: _Projektteil 1: Studioaufgabe inkl. Prozess 80 %,

                           _wissenschaftlicher Methodik orientierte Arbeit 20 % 

                           _Projektteil 2: Studioaufgabe inkl. Prozess und 

                             Workshops 100 % 

ADVANCED: _Projektteil: Studioaufgabe inkl. Prozess 100 %

Bewertung
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Unter Projekt versteht die Abteilung Bachelor Architektur die ganzheitliche 

Bearbeitung einer Planungsaufgabe in einem vorgegebenen Zeitfenster, die 

durch einen Kompetenznachweis abgeschlossen wird.

Begriffe: Projekt

Das Studio gibt den organisatorischen Rahmen seitens der Abteilung 

Bachelor Architektur vor und bietet die räumlichen und infrastrukturellen 

Grundlagen zum Projekt.

Begriffe: Studio

Im Rahmen der verschiedenen Arbeitsmodalitäten der Projektstudios wer-

den die Kompetenzen bezüglich Fachwissen, methodischer Vorgehens-

weise, sozialem Verhalten und der eigenen Arbeitsweise situationsgerecht 

verknüpft und eingesetzt. Grundsätzlich sollen im Projektunterricht die 

erlernten Kompetenzen aus dem Herbstsemester angewandt und vertieft 

werden. Die direkten Zusammenhänge zwischen dem Fachwissen, den 

Methoden, dem sozialen Verhalten und der eigenen Arbeitsweise werden 

dadurch spürbar, intuitiv und situationsgerecht eingesetzt. Die unterschied-

lichen Kompetenzen werden um weiteres Wissen und weitere Fähigkeiten 

ergänzt, wie dies in der herkömmlichen Wissensvermittlung nicht erreicht 

werden kann. Zudem erreichen die Studierenden durch den Projektunter-

richt folgende übergeordnete Ziele:

Zielsetzungen
allgemein - GMT

_	Methoden erlernen und praxisnah anwenden, das Bauwerk und seine 

Bezüge zum Umfeld zu modellieren und zu gestalten.

_	Vierdimensionale Strategien unter Einbezug von intuitiven, analytischen 

und produktionsspezifischen Fertigkeiten zu entwickeln.

_	Heterogene Informationen aus den Bereichen Gestaltung, Management 

und Technik zielgerichtet zur Entwicklung integrativer Projektentwick-

lungsansätze kombinieren.

_	Bauen als vernetzter, dynamischer und interdisziplinärer Prozess wahr-

nehmen und angemessene Werkzeuge für Analyse, Entwurf, Kommuni-

kation, Implementierung und Evaluation entwickeln und anwenden.

_	In der Fülle der vermittelten Fähigkeiten und der eigenen Persönlichkeit 

entsprechend dem Projekt angemessen Schwerpunkte formulieren und 

multidisziplinär umsetzen.

_	Entwurfsstrategien effizient und zielgerichtet mit einer projektspezifischen 

Ökonomie der Ressourcen verfolgen.

_	Fähigkeit, mittels Sprache, Text, Zeichnung, Statistik, Bild und Modell In-

halte und Handlungsprozesse eines Projekts zu vermitteln.

_	Fähigkeit, kreatives Denken in operativer Verbindung mit Wissen im Dien-

ste der Entwicklung von Projektentwicklungsstrategien anzuwenden.

_	Fähigkeit, zum strukturierten Denken und Handeln, als zielorientiertes Vor-

gehen zur ökonomischen Projektentwicklung.

.

allgemeine 
Fachkompetenzen
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_	Fähigkeit, Entwurfsverfahren und Entwurfsprozesse, sowie Analysen und 

Interpretation von Rahmenbedingungen, als operativer Handlungsspiel-

raum entwickeln und anwenden zu können.

_	Allgemeinbildung zielgerichtet in Verbindung zum architektonischen Pro-

jekt setzen.

_	Anwendung von Grund- und Spezialwissen aus dem Gebiet der Planung 

und den zugehörigen Fachdisziplinen.

_	Fähigkeit, Informationen zu sammeln, Probleme zu definieren, analytische 

Methoden anzuwenden, kritisch zu urteilen und Handlungsstrategien da-

raus abzuleiten.

_	Fähigkeit, vierdimensional zu denken und Entwürfe methodisch, wissen-

schaftlich und künstlerisch zu entwickeln.

_	Fähigkeit, Zeitmanagement und Erkenntnisse durch Projektentwicklung, 

Entscheidungsfindung, Problemlösungstechniken und Projektmanage-

ment anzuwenden.

_	Fähigkeit, Kompetenzen und Erkenntnisse anderer Disziplinen gezielt in 

Lösungsstrategien zu integrieren und die Resultate kohärent zusammen-

zuführen.

allgemeine 
Methodenkompetenzen

_	Fähigkeit, interne und externe Ressourcen erschliessen können.

_	Verständnis des Architekten für seinen Beruf und seine Aufgabe in der 

Gesellschaft, besonders bei der Anwendung von Entwurfs- und Projekt-

entwicklungsstrategien, den sozialen Faktoren Rechnung tragen. Dazu 

gehören insbesondere:

_	Beziehungsfähigkeit

_	Rollenflexibilität

_	Teamfähigkeit

_	Kritikfähigkeit

_	Konfliktfähigkeit

allgemeine 
Sozialkompetenzen

_	Fähigkeit, die eigene Arbeit zu reflektieren, auszuwerten und die Erkennt-

nisse konsequent in die Produkte einfliessen zu lassen.

_	Fähigkeit, Leistungen und Teilleistungen in Form selbstständigen Arbei-

tens zu erbringen und dabei den Blick auf die gesamte Problemstellung 

behalten zu können.

_	Fähigkeit, flexibel und aufnahmefähig auf neue Methoden und Inhalte re-

agieren zu können. Die neuen Methoden und Inhalte zu vertiefen und in 

seine Kompetenzen aufnehmen zu können.

_	Fähigkeit, unter Druck kohärente und ansprechende Resultate zielgerich-

tet und termingerecht weitergeben zu können.

allgemeine 
Selbstkompetenzen
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Basic Neues Wohnbauprojekt Jürg Bart (Teilzeit-Studio)
Nandita Boger
Charles Job
Bettina Storrer
Marcelle Ernst
Diana Falà
Stephan Glaus
Marcel Ruch
Michael Schärer
Jonathan Kunz

Intermediate Nachhaltige Wohnkonzepte Ulrich Baierlipp
Hans Binder
Hansjürg Etter
William Fuhrer
Patricia Hofer
Lars Kordetzky
Franziska Maeder
Ulrike Schröer
Oskar Wyss

Intermediate / 
Advanced

IN:CH‘12:
Transcultural Studies India

Jürg Grunder

Advanced Schindler Award 2012 Guy Lafranchi
Klaus Eichenberger
Màrian Brunzel

Projektstudios Frühlingssemester 2012
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Gestaltung, Management und Technik Vertiefungsrichtung

Jürg Bart (Teilzeit-Studio), Nandita Boger, Charles Job, Bettina 
Storrer, Marcelle Ernst, Diana Falà, Stephan Glaus, Marcel Ruch, 
Michael Schärer, Jonathan Kunz

Coachingteam

Im Berner Lorrainequartier, einem zentrumsnahen Stadtteil mit he-
terogener Bevölkerung und interessanter Baustruktur bestehend 
aus Blockrandbebauung, Zeilenbauten, Wohnblocks und kleinen 
Solitärbauten, soll ein Wohnbauprojekt geplant werden. Als Einstieg 
in den Entwurf werden der Ort, die Zielgruppe und der Auftraggeber 
analysiert.
In der ersten Woche nehmen die Studierenden die Sichtweise des 
Auftraggebers ein. Sie führen Interviews mit realen Investoren, um 
die Hintergründe, wieso es zu einem Bauauftrag kommt, zu verste-
hen. Daraufhin formulieren sie eine Auftragsspezifikation, wie es ein 
Investor für einen Architekten tun würde. Von der zweiten bis zur 16. 
Woche entwerfen die Studierenden ein Wohnbauprojekt. Sie arbeiten 
dabei in verschiedenen Gruppengrössen.
Neben Entwurfsmethoden für Wohnungsgrundrisse spielen Raum 
und Atmosphäre eine wichtige Rolle. Problemerfassung, Auftrags- 
und Zielformulierung, Entwicklung von Teilkonzepten und Risikoma-
nagement werden am Projekt geübt. Im Studio Basic werden Metho-
den trainiert, die auf einer Synthese von Gestaltung, Management und 
Technik, mit der Architektur im Zentrum, fundieren.
Im Entwurf  wird der Problemlösungsprozess trainiert und reflektiert, 
um diese Methode in den oberen Semestern selbstständig anwenden 
zu können. In regelmässigen Evaluationen werden die aufeinander-
folgenden Phasen klar abgeschlossen und der Lernprozess bewusst 
gemacht.

Studiobeschrieb

Neues Wohnprojekt Basic
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Gestaltung, Management und Technik Vertiefungsrichtung

Hans Binder, Ulrike Schröer, Patricia Hofer, William Fuhrer, Ulrich 
Baierlipp, Hansjürg Etter, Lars Kordetzky, Franziska Maeder, Oskar 
Wyss

Coachingteam

Wir entwickeln an drei unterschiedlichen Standorten Nachhaltige 
Wohnkonzepte für eine Stadt im Schweizer Mittelland:
Das Studiosemester Intermediate stellt eine Aufgabe mit starkem 
Realitätsbezug. Unterschiedliche Bauträger haben verschiedene 
Investitionsstrategien, die ein Architekt verstehen muss: Genos-
senschaftlicher Wohnungsbau versus Mietwohnungsbau oder 
Eigentumswohnungen. Jeder Investor prüft seine Bauabsicht in 
Abhängigkeit vom Standort. Alle Standorte befinden sich am Ran-
de der Altstadt in einem urbanen Kontext mit unterschiedlicher 
Dichte. So lässt sich vergleichen wie unterschiedliche Standorte 
unterschiedliche Strategien auslösen. Auch die Anforderungen der 
jeweiligen Bauträger an den Standort, die Zielgruppen, das Raum-
programm, den Aussenraum und die Ausstattung der Gebäude 
lassen sich aufzeigen. 
Gegenüber der Stufe Basic sind die Anforderungen an den Entwurf 
komplexer, zusätzlich steigt der Detaillierungsgrad der Bearbeitung. 
Um dies zu erreichen arbeiten wir auf zwei Ebenen: einerseits wird 
im Team ein gemeinsames Projekt entwickelt; andererseits über-
nehmen die Teammitglieder vertiefungsspezifische Rollen und er-
arbeiten parallel individuelle Teilkonzepte. Die Studierenden lernen 
dabei, ihre persönlichen Fähigkeiten bereichernd in den Entwurf-
sprozess zu integrieren und dabei ihre Rolle im Team wahr- und 
einzunehmen.
Methodisch greift das Studio Intermediate den Problemlösungs-
prozess aus dem Basicstudio als Leitfaden wieder auf und wendet 
diesen mit erweitertem Instrumentarium mehrfach im Entwurf an.

Studiobeschrieb

Nachhaltige Wohnkonzepte Intermediate
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Gestaltung, Management und Technik Vertiefungsrichtung

Jürg Grunder Coachingteam

_	Rural India: Die wirtschaftlichen, sozialen und ökologischen Differenzen 
und Wertigkeiten von Stadt und Land sind in Indien enorm. Hunderttau-
sende ziehen jedes Jahr von ländlichen Gebieten in urbane Regionen. 
Thesis-Studierende sollen dieses Phänomen untersuchen. Zusammen mit 
einer NGO erarbeiten sie eine Strategie zur Transformation einer Region 
in nachhaltiger Qualitätssteigerung. Es werden Regenwasserfassungen, 
Veränderungen zu biologischen Anbaumethoden, Verbesserungen der In-
frastruktur und die Anwendung von energieeffizienten Anlagen entwickelt. 
In einem andern Massstab werden Wohneinheiten, konstruiert als Lehm-
bauten und kombiniert mit Platten, hergestellt aus Agroabfall, entwickelt. 
Die Wohneinheiten werden zu Clusters geformt, bestehenden Siedlungen 
angefügt und durch Gemeinschaftseinrichtungen ergänzt. Die Bauten sol-
len nach der Studie zusammen mit der Dorfbevölkerung realisiert werden. 

_	Urban India: Eine Gruppe Studierender wird ein Projekt für ein Quartier-
Zentrum mit Wohnungen und Einkaufsmöglichkeiten entwickeln. Zum 
Entwurfsprozess gehört das Beobachten des Verhaltens der Konsu-
menten, das sich Treffen und Aufhalten in der Freizeit der verschiedenen 
Sozial- und Altersschichten, die Typologien von Wohnformen und Ver-
kaufseinrichtungen, das Entwickeln einer strategischen Planung und das 
Einplanen von Ausführungsprozessen gemäss den realen technischen 
und wirtschaftlichen Möglichkeiten in Bangalore. Das Kreieren und Imple-
mentieren von identitätsstiftenden Elementen ist ein wesentlicher Teil des 
Projekts.

Studiobeschrieb

Transcultural Studies India
Intermediate /
Advanced
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Schindler Award 2012 Advanced

Gestaltung, Management und Technik Vertiefungsrichtung

Guy Lafranchi (Studioleitung), Klaus Eichenberger (Konzeption und 
Management), Màrian Brunzel (Assistent / Coaching Technik)

Coachingteam

_	Teilnahme am renomierten Internationalen Architekturwettbewerb
_	Bearbeitungsperimeter in Bern / Schweiz
_	Thema: Masterplan Schützenmatte und urbanes Umfeld
_	Schwerpunkte Wohnen, öffentlicher Raum, Mobiliät
_	Inhaltliche Richtlinien können unter folgendem Link eingesehen wer-

den: http://www.schindleraward.com/
_	Der Raum Schützenmatte - Bollwerk, an der Nahtstelle zwischen 

Altstadt, Bahnhofareal und Länggassquartier, ist ein bedeutender 
Ort im Stadtgefüge Berns. Gleichzeitig entspricht die heutige Ge-
staltung dieses Raums nicht den städtebaulichen Ansprüchen, die 
an ein citynahes Gebiet gestellt werden.

_	Ausgangslage: Die erlernte Handlungskette der Problemlösungsme-
thode (Problemerfassung-Evaluation-Teilprobleme-Evaluation-Vari-
antenbildung-Evaluation-Ausarbeitung Variante) wird nach Studio 
Basic und Intermediate weiter komprimiert, Designprozess und In-
novation kommen neu dazu (Direkte Zusammenarbeit und Einbezug 
von Firmen zur Entwicklung von Lösungen)

_	Studio Advanced – Thesis
Studio Advanced; Erarbeitung Masterplan 
Thesis: Ausarbeitung der Einzelkomponenten als Thesisprojekt mit 
individuell wählbarem Programm und Schwerpunkt 
Nach der Thesis: Es verbleiben restliche 3 Wochen um die 
Elemente zusammenzufügen und die Abgabe des Wettbewerbs 
auszuarbeiten.

Studiobeschrieb
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Freie Projekte

Entwicklung Areal Bülachguss 2

Bolli Lorenz, Management
Kamber Simon, Technik
Vogt Christian, Technik
Bärtschi Marc, Technik

Projektentwicklung Papiermühle
Ittigen

Brand Fabienne, Technik
Nicolas Mummenthaler, Management

AAmi - ALBERT ANKER Museum 
Ins

Burkhalter Niklaus Samuel, Gestaltung
Hegg Marcel, Gestaltung
Pauli Fabian, Gestaltung/Technik

Mehrfamilienhaus Hünibach -
Weiterbauen im Bestand

Fehlmann Thomas

Machbarkeitsstudie Sportstätte
Oesingen

Kipfer Remo, Technik
Haldimann Christian, Management

Entwicklung Areal Bülachguss 1 Kurer Philipp, Management

Entwicklung Areal Bülachguss 3 Müller Alexandra, Technik

Umnutzung Areal Gwattstrasse 
Thun

Pereira Francisco, Technik
Messerli Sandro, Technik
Heimlicher Dimitri, Technik

Rothen Samuel

Zimmermann Christian

Kostengünstiges Wohnen
Meisterschwanden

Roth Manuela, Management und Technik

Wettbewerb Neubau Schulanlage 
Riethüsli

Maeder Benjamin, Gestaltung

Umbau Bauernhaus Orpund
Schmid Nadine,Gestaltung und Technik
Wyss Sabrina, Management und Technik

Umbau Bauernhaus Frenkendorf Schaub Mathias, Technik

Transformationskonzept Villa 
Schriber

Celam Klaudija

Entwerfen in Lehm
De Wurstemberger Nicolas, Gestaltung und Technik
Spring Simon, Gestaltung und Management

Wohnen an der Hühnerbühlstrasse
Mathys Melanie
Ammon Stefanie 

Wohnraum Inkubator Pietrzak Lukasz

Nidaugasse Biel
Nazif Sate
Kaan Yücedag
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Freie Projekte in Indien

Nachhaltiges Immobilien Investment in
Bangalore, Indien

Braun Daniel, Management
Küng Martin, Management

Nachhaltiges Wohnmodul für ländliches
Gebiet in Indien

Steuri Bettina, Gestaltung

Urban Space Developement for the
New City Center

Vignola Gionatan, Gestaltung

Fokuswoche Den Haag Workshop

Gestaltung, Management, Technik Vertiefungsrichtung

Studierende der Stufen Basic, Intermediate und Advanced Teilnehmende

Urs Heimberg, Hansjürg Etter, Regula Bulgheroni, Jochen Christner
Michael Schärer, Stella Vriezen

Leitende

Sonntagmorgen, 15. bis Samstagvormittag, 21. April 2012, Den Haag Dauer und Ort
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Termine Thesis 1 während des Frühlingssemesters
Gestalten, Management und Technik Vertiefungsrichtung

Studierende der Stufe Advanced mit genügend Credits Teilnehmende

Patricia Hofer Organisation

12.01.12
24.02.12
26.04.12

07.05.12
29.06.12
02.07.-06.07.12

Orientierung
Anmeldeschluss
Abgabe Projektskizze und individuelle Vertie-
fungsarbeit
Start
Projektabgabe Thesis 1
Review

Termine

Termine Thesis 2 während des Herbstsemesters 12/13
Gestalten, Management und Technik Vertiefungsrichtung

Studierende der Stufe Advanced mit genügend Credits Teilnehmende

Patricia Hofer Organisation

12.01.12
13.07.12
03.09.12

17.09.12
09.11.12
12.11.-16.11.12

Orientierung
Anmeldeschluss
Abgabe Projektskizze und individuelle Vertie-
fungsarbeit
Start
Projektabgabe Thesis 2
Review

Termine
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Hinweis für das Abfassen einer Vertiegungsarbeit im Pro-
jektstudio P1
Die Studierenden der Stufen «Basic» und «Intermediate» haben in einer 
der vier vorgegebenen Disziplinen eine Vertiefungsarbeit zu verfassen. 
Diese Disziplinen sind: Ökonomie, Management, Prozesse / Naturwis-
senschaft, Technik /  Geschichte / Architektur- und Kunsttheorie. Das 
Thema hat in engem Bezug zur Studioaufgabe zu stehen und deren 
Lösung zu dienen. Disziplin und Thema wählen die Studierenden frei, 
doch haben sie von einem Betreuer aus dem Coachingteam sowie 
von der dem Studio zugeordneten Person (Claire Bonney, Heidi Schu-
ler, Tim Kammasch, Michel Schaer, Axel Gampp oder Dieter Schnell) 
das Einverständnis einzuholen. Die Studierenden haben das Recht, 
die beiden Betreuungspersonen für je eine Stunde in Anspruch zu 
nehmen. 

Grundsätzliches

_	Umfang
	 Basic: 3-5 Seiten, 6‘000 bis 10‘000 Zeichen (mit Leerschlägen; 

Anhang, Abbildungslegenden, Fussnoten, Literaturliste usw. nicht 
mitgezählt)

	 Intermediate: 4-6 Seiten, 8’000 bis 12‘000 Zeichen (mit Leerschlä-
gen; Anhang, Abbildungslegenden, Fussnoten, Literaturliste usw. 
nicht mitgezählt)

_	Format: DIN A4. Die Arbeit wird in Papierform abgegeben und zu-
sätzlich als PDF gemailt.

_	Die Orthographie ist fehlerlos.
_	Fachbegriffe werden definiert und sachlich richtig angewandt.
_	Alle Nachweise sind richtig aufgeführt.
_	Der Aufbau folgt dem Leitfaden (Sharepoint Server: Basic/Architek-

turtheorie / Kulturgeschichte / Material und Übungen / Leitfaden). 
_	Die Abfolge der Argumente ist logisch. Es wird unterschieden zwi-

schen Argumenten, Beweisen, Thesen und Hypothesen.
_	Argumentation und Gedankengang sind sauber strukturiert. Die Er-

gebnisse werden diskutiert, interpretiert und bewertet.

Anforderungen an die 
Arbeit

Die Arbeit muss die Qualifikation «genügend» erreichen, damit das 
Studio als «bestanden» gilt. Die Bewertung der Arbeit wird mit 20 % 
in die Studiobewertung einbezogen.

Bewertung

Das Thema ist in der zweiten Semesterwoche festzulegen.
Die Arbeit ist vor Ende Semesterwoche vier in doppelter Ausführung 
den beiden Betreuern abzugeben.
Die Benotung wird in der Reviewwoche den Studierenden eröffnet. 
Die Studierenden können ein Gespräch verlangen.

Termine
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Fachgrundlagen und Allgemeinbildung
Das Modul «Fachgrundlagen und Allgemeinbildung» findet immer am Mitt-

woch statt und zwar sowohl im Herbst- als auch im Frühlingssemester. Die 

Pflichtkurse sind so in den Abend gesetzt, dass sich Teilzeitstudierende die 

Büroarbeitszeit freihalten können. Bei Parallelkursen ist zumindest ein Kurs 

in den Abend verlegt. Die Kurse werden nicht benotet, sondern einzig mit 

«erfüllt» bewertet. Im Zeugnis ist zum einen eine Liste der bis zu diesem Zeit-

punkt «erfüllten» Kurse und zum andern die Summe der bisher erworbenen 

ECTS-Punkte abgedruckt. 

Das Modul setzt sich aus vier verschiedenen Kursgruppen zusammen:

I. Bedingte Pflichtkurse
In dieser Kursgruppe befinden sich alle Angebote, die nur Studieren-
de mit Vorkenntnislücken zu absolvieren haben. Sie sind also nur für 
diejenigen Personen Pflicht, denen bei Studienbeginn gewisse Kom-
petenzen, die das Architekturstudium voraussetzt, noch fehlen. Es 
sind dies:
Kurs ECTS Bedingung
CAAD 2 (3 Parallelkurse) 2 Wer den Eintrittstest zu Seme-

sterbeginn mit «hervorragend» 
besteht, wird vom Unterricht 
dispensiert.

Deutsch für 
Fremdsprachige 1

0 Wer nicht Muttersprache 
Deutsch hat, muss diesen Kurs 
besuchen.

Englisch 1 0 Prüfung am ersten Kurstag

II. Pflichtkurse
Die Pflichtkurse sind von allen Studierenden unabhängig ihrer Vertie-
fungsrichtung zu absolvieren. Als Pflichtkurse gelten:
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Basic
Kurs ECTS
Baurecht (Frühlingssemester) 2

Intermediate
Kurs ECTS
Philosophie 1
Einführung Kommunikation (3 Parallelkurse im Frühlingsse-
mester)

1

Advanced
Kurs
Stadtökonomie                                                                            2

III. Wahlpflichtkurse
Es gibt zwei Wahlpflichtkurspakete. Aus jedem Paket ist während des 
Studiums mindestens ein Kurs zu belegen. Es dürfen aber auch zu-
sätzliche Kurse aus beiden Paketen als Ergänzungskurse belegt wer-
den. Die dabei erworbenen ECTS Punkte werden wie Ergänzungs-
kurse gewertet.
Kurs ECTS
Architekturtheorie (6 Parallelkurse, davon 3 im Frühlings-
semester)

2

IV. Ergänzungskurse
Wer alle Pflichtmodule sowie alle Pflichtkurse des Moduls «Fachgrund-
lagen und Allgemeinbildung» besucht, kommt insgesamt nicht auf die 
erforderlichen 180 ECTS-Punkte, die für einen Bachelor-Abschluss 
nötig sind. Die Studierenden sind deshalb verpflichtet, die fehlenden 
Punkte mit Ergänzungskursen, zusätzlichen Pflichtkursen, die auch 
als Ergänzungskurse belegt werden können oder AHB Spezials zu 
erwerben.
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Kurs Aufnahmebedingung ECTS
CAAD 2 CAAD 1 erfolgreich abge-

schlossen
2

Englisch first 
(Herbstsemester)

Fortgeschrittene Kenntnisse 2

Englisch 2
(Frühlingssemester)

Fortgeschrittene Kenntnisse 2

Englisch 3 Nach Absprache mit dem 
Dozenten

2

Deutsch für 
Fremdsprachige 2

Besuch von Deutsch für 
Fremdsprachige 1

2

Schwarz/weiss-Fotografie 2
Bildkonzepte 2 2
Architekturtheorie (3 Kurse) 2
Philosophie 2
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Kurse des Frühlingssemesters 2012

Englisch 1	 24
CAAD 2	 25
Deutsch für Fremdsprachige 1 / 2	 26
Baurecht	 27
Einführung Kommunikation	 28
Ermittlung von Baukosten	 28
Stadtökonomie	 29
Englisch 2	 30
Schwarz/weiss-Fotografie 2 Aufbaukurs	 31
Bildkonzepte 2	 32
Architekturtheorie: Stadtraum II (Degen)	 33
Architekturtheorie: Geschichte des Städtebaus	 34
Architekturtheorie: Einführung in die Architekturtheorie	 35
Philosophie	 36
AHB-Specials	 37
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Englisch 1 Kurs

Ueli Zimmermann Dozierender

Englisch Unterrichtssprache

0 - bedingter Pflichtkurs ECTS-Credits

Level 1 - A2 Students can understand sentences and frequently used 
expressions related to areas of most immediate relevance (e.g. very 
basic personal and family information, shopping, local geography, 
employment). Can communicate in simple and routine tasks requiring 
a simple and direct exchange of information on familiar and routine 
matters. Can describe in simple terms aspects of his/her background, 
immediate environment and matters in areas of immediate need.
Level 2/3 - B1 Students can understand the main points of clear stan-
dard input on familiar matters regularly encountered in work, school, 
leisure, etc. Can deal with most situations likely to arise whilst travelling 
in an area where the language is spoken. Can produce simple con-
nected text on topics which are familiar or of personal interest. Can 
describe experiences and events, dreams, hopes & ambitions and 
briefly give reasons and explanations for opinions and plans.

Zu erwerbende  
Kompetenz

Level 1 - There is a close connection between the English language 
and the field of architecture, thus students will present topics out of 
their own fields.
Level 2 - Special emphasis will be on dealing with texts and
topics in a specific, architecture-related context.
Level 3 - There is a close connection between the English language 
and the field of architecture, thus students will present topics out of 
their own fields.

Fachlicher Inhalt

A variety of methods will be used in order to practise the four skills. 
This will include pair work, group work and class work as well as stu-
dents working on their own.

Unterrichtsform

Active participation in class is a prerequisite for passing. Various tests 
will be held throughout the semester, including a larger one towards 
the end.

Kompetenznachweis
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CAAD 2 Kurs

Albin Zellweger, Stefan Tschurtschenthaler
Marc Wittwer, Marcel Ludwig

Dozierender

deutsch Unterrichtssprache

2 ECTS-Credits

Sie werden befähigt 
das Folgende zu erstellen, anzupassen oder zu ändern:
_ beliebige Entwurfskörper als Grundlage für das digitale Gebäude-
modell  
_ einfache parametrisierte Bibliothekselemete
_ Aussen- und Innenrenderings
_ beliebige visuelle oder nummerische Modellauszüge
Sie können auch 
_ das Projekt effizient organisieren
_ einfach und schnell Projektvarianten erstellen
_ die im entsprechenden Programm zur Verfügung stehenden Import- 
und Exportformate nutzbringend einsetzen

Zu erwerbende 
Kompetenz

Zur Auswahl stehen die folgenden CAAD (Computer aided architec-
tural Design) - Programme und entsprechende Kurse: ArchiCAD, Au-
todesk Revit, VectorWorks
Wir werden sämtliche Architekturbauteile nutzen und eigene in belie-
biger Form, Unterteilung und Materialisierung erstellen:
_ Wände mehrschalig und mehrschichtig
_ Fenster mit beliebigen Öffnungsarten und zusätzlichen Elementen
_ Decken _ Dächer _ Treppen _ Rampen _ Geländer _ Aussparungen
_ Sanitär- und Küchenapparate, Leuchtkörper und Möbilierungen aller 
Art 
Die erarbeiteten Modelle werden 
_ visuell und nummerisch ausgewertet mit beliebigen Schnitten, An-
sichten, Perspektiven, Schnittperspektiven, Aussen- und Innenrende-
rings, beliebigen Detail- und Massenauszügen 
_ mit den zur Verfügung stehenden Formaten kontrolliert exportiert
Wir werden die Modelle am Bildschirm, mit beliebigen Renderings und 
auf Papier präsentieren.

Fachlicher Inhalt

Vorlesung/Übung/Selbststudium Unterrichtsform

Erfüllte Übungen als Zulassung für die Modulprüfung
Modulschlussprüfung

Kompetenznachweis
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Deutsch für Fremdsprachige 1 und 2 Kurs

Eva Hoffman-Zang Dozierende

Deutsch Unterrichtssprache

0 – bedingter Pflichtkurs für Studienanfänger,
2 ECTS ab dem 3. Semester (Ergänzungskurs)

ECTS-Credits

Ab Level B 1- für alle Niveaus: Aktives Lese- und Hörverstehen, 
Schreiben, Sprechen und Grammatikkenntnisse

Zu erwerbende 
Kompetenz

Wer nicht Muttersprache Deutsch hat, muss diesen Kurs besuchen. 
Der Kurs richtet sich zum einen an Studienanfänger, die noch Schwie-
rigkeiten mit den sprachlichen Studienanforderungen haben. In die-
sem Kurs werden die Fertigkeiten Sprechen, Lese- und Hörverstehen, 
Schreiben, sowie grammatikalische Strukturen geübt. Darüber hinaus 
werden vorhandene Deutschkenntnisse aufgefrischt und vertieft.
Der Kurs richtet sich auch an Studierende ab dem 3. Semester mit 
guten Deutschkenntnissen, die ihre sprachlichen Kompetenzen für 
das Studium verbessern möchten. In diesem Kurs erlangen die Stu-
dierenden mehr Sicherheit im sprachlichen Ausdruck durch Übungen 
von der Textanalyse über das Referat bis zur gezielten Grammatik-
wiederholung. 

Fachlicher Inhalt

mündliche und schriftliche Übungen, Audioübungen, Einzel-,  Paar- 
und Gruppenarbeit

Unterrichtsform

Präsenzpflicht, 80% der Kontaktlektionen müssen besucht werden, 
kleinere Tests während des gesamten Semesters und ein Abschlus-
stest

Kompetenznachweis
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Grundlagen des Rechts Kurs

Walter Maffioletti, Stephan Zumwald Dozierende

deutsch Unterrichtssprache

2 ECTS-Credits

Die Teilnehmenden erwerben Grundkenntnisse der schweizerischen 
Rechtsordnung, insbesondere einen Überblick über die relevanten 
Rechtsgrundlagen im Baubereich. Sie erwerben die Fähigkeit, recht-
liche Fragen aus einem Sachverhalt abzuleiten, sie dem richtigen Be-
reich zuzuordnen und eine Vorgehensstrategie zu erarbeiten.

Fachlicher Inhalt

Sachkompetenz
_	Übersicht über Prinzipien der schweizerischen Gesellschafts-, Wirt-

schafts- und Rechtsordnung
_	Übersicht über wichtigste Erlasse des öffentlichen und des privaten 

(Bau-) Rechts
_	Übersicht über Rechtsprechung anhand von Präjudizien des Bun-

desgerichts und der kantonalen Gerichtsinstanzen

Zu erwerbende  
Kompetenz

Vorlesung/Übungen Unterrichtsform

Schriftliche Prüfung Kompetenznachweis
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Einführung Kommunikation (Intermediate)
3 Parallelkurse Kurs

Elisabeth Weyermann (Abendkurs im Herbstsemester und Morgen-
kurs im Frühlingssemester), Michel Schaer (Morgenkurse im Früh-
lingssemester)

Dozierende

Deutsch Unterrichtssprache

1 - Pflichtkurs ECTS-Credits

Anhand von Übungen werden unterschiedliche Kommunikations-
formen analysiert und geübt, um eine Sicherheit im Auftreten und 
Präsentieren zu erlangen.

Zu erwerbende  
Kompetenz

Die Studierenden werden angehalten, ihr Sprechen, Erläutern, Vor-
tragen oder Präsentieren selber zu beobachten, zu reflektieren und 
dadurch zu verbessern.

Fachlicher Inhalt

Übungen, Seminar Unterrichtsform

Präsenzpflicht, 80 % der Kontaktlektionen müssen besucht werden, 
Bewertung der Übungen.

Kompetenznachweis

Ermittlung von Baukosten (Intermediate)
Kurs

Georg Ober-Kassebaum
Mitwirkung A.Flückiger exact Kostenplanung, Bern und P. Frisch-
knecht PBK, Zürich

Dozierende

Deutsch Unterrichtssprache

2- Pflichtkurs ECTS-Credits

Die Studierenden kennen das Vorgehen der Kostenermittlung in 
Bauprojekten. Sie kennen die Anlage- und Ertragsrechnung von 
Immobilienprojekten. Sie erkennen die Kennzahlen und Variablen in 
Bauprojekten und wissen diese im HInblick auf deren wirtschaftliche 
Tragfähigkeit anzuwenden.

Zu erwerbende  
Kompetenz

Erstellung von Baubeschrieben. Kennen der Kostenkompenenten von 
Bauprojekten. Bereitstellung von Grundlagedaten nach SIA 416. Ko-
stenberechung mit Hilfe von Kostenexperten. Gegenüberstellung von 
Kosten und Ertrag mit Erkennen der Korrekturmöglichkeiten.

Fachlicher Inhalt

Arbeit in 4-er Gruppen, Übungen Unterrichtsform

Benotung des Baubeschriebs, der Grundlagendaten, der Kostenbe-
rechnungen und eines Schlussberichtes pro Team.

Kompetenznachweis
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Stadtökonomie Kurs

Josef Estermann Dozierende

Deutsch Unterrichtssprache

2 ECTS-Credits

Die KursteilnehmerInnen kennen die treibenden Kräfte der Raument-
wicklung. Sie wissen um die gegenseitige Abhängigkeit von räumlicher 
und wirtschaftlicher Entwicklung. Sie verstehen es, das wirtschaft-
liche Potenzial einer Stadt oder Region zu analysieren und  können 
daher auch den Erfolg oder Misserfolg räumlicher und wirtschaftlicher 
Projekte abschätzen. Auch kennen sie wirtschaftliche, soziologische 
und politische Erklärungsmodelle der Raumentwicklung. Sie wissen, 
wie man die entsprechenden Daten beschafft, und können die Mo-
delle anwenden. Sie können Statistiken und Kurven interpretieren. Die 
Kursteilnehmerinnen sind in der Lage, auf die raumpolitischen Hand-
lungskonzepte ihres Gegenübers einzugehen. Sie verfügen über ein 
waches gesellschaftliches und politisches Bewusstsein.

Zu erwerbende 
Kompetenz

Im Modul werden die allgemeinen Trends der nationalen und interna-
tionalen Raumentwicklung aufgezeigt und vor ihrem Hintergrund die 
raumorganisatorischen Handlungskonzepte der Raumplanung und 
der Regionalpolitik erläutert und diskutiert.
Es wird die Veränderung räumlicher Strukturen durch die Industriali-
sierung und Globalisierung nachgezeichnet und die Entstehung von 
Agglomerationen und Metropolitanregionen untersucht. Dabei wird 
die Rolle der Infrastrukturen, insbesondere des Verkehrs- und Kom-
munikationswesens und der Bildungs- und Forschungsinfrastruktur 
beleuchtet. Es werden parallele gesellschaftliche Entwicklungen, ins-
besondere die gesellschaftliche Segregation und die Migration, the-
matisiert und ihr Niederschlag im Raum analysiert.

Fachlicher Inhalt

Vorlesungen mit praktischen Übungen in Seminarteilen. Diskussions-
foren. Zu den einzelnen Themenfeldern werden kurze Texte verteilt. 
Literaturangaben erhalten Sie ebenfalls unter und zu den einzelnen 
Themenfeldern.

Unterrichtsform

Beurteilt werden Kurzprüfungen und Seminararbeiten (40%) und als 
Einzelarbeit die Schlussprüfung (60%).

Kompetenznachweis
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Englisch 2 Modul

Thomas Krebs Dozierender

Englisch Unterrichtssprache

2 ECTS-Credits

Niveau B1 – Kann die Hauptpunkte verstehen, wenn klare Standard-
sprache verwendet wird und wenn es um vertraute Dinge aus Arbeit, 
Schule, Freizeit usw. geht. Kann die meisten Situationen bewältigen, 
denen man auf Reisen im Sprachgebiet begegnet. Kann sich ein-
fach und zusammenhängend über vertraute Themen und persönliche 
Interessengebiete äussern. Kann über Erfahrungen und Ereignisse 
berichten, Träume, Hoffnungen und Ziele beschreiben und zu Plänen 
und Ansichten kurze Begründungen oder Erklärungen geben.
Niveau B2 - Kann die Hauptinhalte komplexer Texte zu konkreten 
und abstrakten Themen verstehen; versteht im eigenen Spezialge-
biet auch Fachdiskussionen. Kann sich so spontan und fliessend ver-
ständigen, dass ein normales Gespräch mit Muttersprachlern ohne 
grössere Anstrengung auf beiden Seiten gut möglich ist. Kann sich 
zu einem breiten Themenspektrum klar und detailliert ausdrücken, 
einen Standpunkt zu einer aktuellen Frage erläutern und die Vor- und 
Nachteile verschiedener Möglichkeiten angeben.

Zu erwerbende  
Kompetenz

Erweitern des (Fach-)Wortschatzes, Diskussionen, Beschreiben von 
Projekten. Arbeit mit dem Lehrmittel “Englisch für Architekten und 
Bauingenieure” von Sharon Heidenreich (Vieweg + Teubner, 2. Aufl. 
2010).
Dokumentarfilme (z.B. The Secret Life of Buildings oder If Walls Could 
Talk) je nach Bedarf und Interesse der Teilnehmenden.

Fachlicher Inhalt

Üben der vier Grundfähigkeiten Sprechen, Schreiben, Hör– und Le-
severständnis in Einzel–, Paar– und Gruppenarbeit.

Unterrichtsform

Eine regelmässige, aktive Teilnahme am Unterricht wird vorausge-
setzt. Bewertung: Eine bis zwei schriftliche Arbeiten (Prüfung und/
oder Bericht und/oder E-Mail-Austausch mit anderen Studierenden) 
sowie Absolvieren eines Online Terminologietrainers Bauwesen.

Kompetenznachweis
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Schwarzweiss-Fotografie 2 Aufbaukurs Kurs

Beat Löliger Dozierender

deutsch Unterrichtssprache

32 Lektionen, 2 ECTS ECTS-Credits

Eine Kamera fachgerecht bedienen können. Den Schwarz-weiss Fo-
tolaborprozess beherrschen. Vertiefte Auseinandersetzung mit Bild-
wirkung und Bildgestaltung. Sensibilisierung für Bildkomposition auf 
der Fläche und entwickeln eines Qualitätsverständnisses.

Zu erwerbende 
Kompetenz

Erweiterte Kameraaufnahmetechnik: gestalterisches Einsetzen der 
Funktion von Blende und Belichtung, Brennweite und Objektiv. Erpro-
ben von erweiterten Belichtungs- und Entwicklungsverfahren. Filter-
technik. Bilder vergrössern. Themen: Architekturfotografie, Architek-
turmodellfotografie, verschiedene Tonungsverfahren, Verfremdungen, 
Filter, Infrarotfotografie, Blitzlicht, Fachkamera, Perspektivenkorrektur, 
Shiftobjektiv … eigene Projekte.

Fachlicher Inhalt

Seminar/Übung/Selbststudium
Es besteht die Möglichkeit als freies Projekt eigenen Interessen nach-
zugehen.

Unterrichtsform

Bewertete Übungen Kompetenznachweis
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Bildkonzepte 2 Kurs

Jacques Wüthrich Dozierender

Deutsch Unterrichtssprache

2 ECTS-Credits

Bilder einschätzen können
Bildbegriffe kennen und sie in verschiedenen Ausprägungen wieder-
erkennen und auf neue Situationen anwenden können.

Zu erwerbende Kompe-
tenzen

_Einführung ins bildhafte Denken + Reflektieren
_Funktion des Bildes in diversen Kulturen 
_Fortsetzung der Vorlesungsreihe Bildkonzepte 1 mit Schwerpunkt 
  20. Jh. und aktuelle Szene
_Erprobung des erworbenen Wissens anhand von Museums- und 
  Atelierbesuchen und Werkbesprechungen.

Fachlicher Inhalt

Vorlesung, Exkursion Unterrichtsform

Vorstellen eines Werkes im Museum Kompetenznachweis
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Architekturtheorie: 
Stadtraum II: Choreographie des Stadtraums Kurs

Peter Degen Dozierende

Deutsch Unterrichtssprache

2 ECTS-Credits

Sie vermögen das Gefüge des Zwischenraums gebauter Orte nach 
wiederkehrenden Mustern zu analysieren. Sie schaffen sich die Kennt-
nisse, solche Muster bei örtlichen Interventionen zu interpretieren.

Zu erwerbende 
Kompetenz

Die Unverwechselbarkeit eines Ortes wird vorrangig über die Eigen-
arten der Raumausbildung erfahren. Wir untersuchen die den Men-
schen prägenden Ursprünge der Raumerfahrung und die daraus 
abgeleiteten grundlegenden Muster der Rauminszenierung. Beide 
Ansätze zusammen schaffen das Verständnis der Choreographie von 
Raumfolgen in gebauten Orten.
Die Vorlesung Stadtraum I bildet keine zwingende Voraussetzung zum 
Besuch dieses Kurses.

Fachlicher Inhalt

Vorlesungen und Diskurse. Unterrichtsform

80 % der Vorlesungen müssen besucht werden (Anwesenheitskon-
trolle).

Kompetenznachweis
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Architekturtheorie: 
Geschichte des Städtebaus bis zum Klassizismus Kurs

Claire Bonney Dozierende

Deutsch Unterrichtssprache

2 ECTS-Credits

Ziel ist es Kenntnisse zu städtebaulichen Lösungen und die Gründe 
ihres jeweiligen Einsatzes zu gewinnen.

Zu erwerbende 
Kompetenz

Dieser Kurs erforscht die Ursprünge der Stadt und die ersten städ-
tebaulichen Massnahmen. Die Vorlesung folgt der Entwicklung der 
Stadt und Stadtplanung von der Antike über Mittelalter, Renaissance 
und Barock Zeitalter bis zum Klassizismus sowie die dreidimensionale 
Planung der Stadt Bath.

Fachlicher Inhalt

Vorlesungen Unterrichtsform

Eine Prüfung bildet den Kompetenznachweis dieses Kurses. Kompetenznachweis
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Philosophie: Raum Theorie 2 Kurs

Tim Kammasch Dozierender

Deutsch Unterrichtssprache

2 ECTS-Credits

Zwischen Wissenschaft und Weltanschauung: Ethisch-ästhetische
Reflexionen zum Nachhaltigkeitspostulat im aktuellen Architekturdis-
kurs.

Zu erwerbende  
Kompetenz

In der Architekturtheorie-Vorlesung im 2. Jahrgang (Intermediate) wer-
den wir uns im FS 12 mit dem Begriff der Nachhaltigkeit unter
ethischen (Teil I) und ästhetischen Gesichtspunkten (Teil II) befassen.
Im ersten Teil soll die Frage der Nachhaltigkeit als Problem der Güter-
verteilung und damit der distributiven Gerechtigkeit im Anschluss an
John Rawls Theorie der Gerechtigkeit interpretiert und ihre politische-
thische Relevanz aufgewiesen werden. In Teil II der Vorlesung werden
wir uns mit dem Beitrag der Architekturästhetik für eine zukunftssi-
chernde und gegenwartsaufwertende Architektur der Nachhaltigkeit
befassen und dazu zentrale Begriffe der aktuellen Architekturästhetik
und -phänomenologie (Atmosphäre, Architekturrezeption, architek-
tonische Qualität etc.) erörtern. Ausgehend von den in Teil I und II ge-
wonnenen Einsichten unternehmen wir abschliessend den Versuch,
die «Disziplinargewalt», bzw. die volkspädagogische Lenkungsmacht
von Architektur und Stadtplanung und damit ihre gesellschaftliche
Verantwortung im Kontext aktueller Entwürfe der Bio-Politik und Gou-
vernementalität (Foucault u. Agamben) zu bestimmen.

Fachlicher Inhalt

Vorlesung Unterrichtsform

Auszüge aus der verwendeten Fachliteratur werden ab Vorlesungs-
beginn auf dem Server zu beziehen sein. Der Inhalt der Vorlesung ist
Gegenstand einer Klausur am Ende des Semesters, mit deren Beste-
hen die Studierenden den notwendigen Leistungsnachweis erbringen. 
Eine kurze, (ca. 2 Din A4) schriftliche Textanalyse und –diskussion.

Kompetenznachweis



36

Architekturtheorie: 
Einführung in die Architekturtheorie Kurs

Axel Gampp Dozierende

deutsch; Kenntnisse des Französischen, Englischen und Italienischen 
von Vorteil

Unterrichtssprache

2 ECTS-Credits

Kenntnisse der Architekturtheorie anhand der wichtigsten Architek-
turtraktate von der Antike bis zum 20. Jahrhundert

Zu erwerbende 
Kompetenz

Der Kurs behandelt in jeder Sitzung einen wichtigen Architekturtraktat 
von Vitruv bis Venturi

Fachlicher Inhalt

Nach einer Einführung werden Auszüge aus dem jeweils behandelten 
Architekturtraktat gelesen und diskutiert

Unterrichtsform

Verfassen eines Protokolls von zwei Seiten über eine Sitzung. Kompetenznachweis
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AHB-Specials
Specials finden am Mittwochnachmittag statt. Sie haben den Status 
von Wahlpflichtmodulen und werden der Studienleistung angerechnet.

Bis jetzt sind folgende Themen für Frühlingssemestersemester 2012 
bekannt

_	Angewandte F&E im Bauingenieurwesen 
_Systemdenken und Systemdynamik 
_Autocad 
_Cadwork Artlantis 
_Numerische Modellierung 
_Oberflächencharakterisierung von Werkstoffen 
_Physiklabor 
_Sozialpartnerschaften in der Baubranche 
_Spanisch 2 
_Schwarzweiss-Fotografie 
_Xylorama

Die detaillierten Ausschreibungen aller Specials finden Sie unter
https://sharepoint.bfh.ch/ahb/ahb-specials/default.aspx
wo Sie sich auch direkt einschreiben können.

Anmeldung bis 20.Februar 2012
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Internationales
Internationalität nimmt in der heutigen Zeit einen immer höheren Stel-
lenwert ein. Um die Mobilität ihrer Studierenden zu fördern, legt die 
Berner Fachhochschule Architektur, Holz und Bau daher grossen 
Wert auf eine starke nationale und internationale Vernetzung. Neben 
der Erweiterung des Fachwissens, dem Kennenlernen neuer Kulturen 
und dem Sammeln einzigartiger Erfahrungen, steht auch eine Verbes-
serung der Sprachkenntnisse im Zentrum.
_	Falls Sie sich für eine Partnerschule entscheiden, ist ein Platz garan-

tiert.
_	Sie bleiben weiterhin bei uns immatrikuliert und bezahlen hier die 

Studiengebühren. An der Gasthochschule fallen keine Studienge-
bühren an.

_	Im Ausland belegte Module werden bei Bestehen zu 100% ange-
rechnet.

Generelle Informati-
onen  zum Austausch

_	Neue Kulturen und Menschen kennenlernen
_	Andersartige Arbeitsmethoden erlernen
_	Erwerb von Sprachkenntnissen
_	Persönliche und berufliche Erfahrung
_	Attraktivität für den Arbeitsmarkt

Vorteile eines Aus-
tauschs

_	Finanziell mit einem Stipendium von ca. CHF 250.– / Monat
_	Im gesamten administrativen Prozess

Wir unterstützen Sie

Erweitern Sie Ihre internationalen Kompetenzen und profitieren Sie 
von unserem internationalen Partnernetzwerk. Kommen Sie für ein 
unverbindliches Gespräch bei uns im International Office vorbei, wir 
beraten Sie gerne bezüglich Austauschsemester oder Praktikum.

Flavia Lauper
034 426 42 34
flavia.lauper@bfh.ch
Büro F111

Kontakt
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Studienreglement  
für den Bachelorstudiengang Architektur
Gestützt auf Art. 3 der Studien- und Prüfungsordnung des Departements 

AHB vom 29.11.2005 und Art. 11 des Abteilungsreglements vom 23.11.2006 

beschliesst die Abteilungskonferenz der Abteilung Bachelor Architektur im 

Departement Architektur, Holz und Bau das nachfolgende Studienregle-

ment:

Allgemeine Bestimmungen
Grundlagen

Das Reglement stützt sich auf folgende Rechtserlasse:
_	Verordnung über die Berner Fachhochschule (Fachhochschulver-

ordnung FaV) vom 05.05.2004
_	Rahmenreglement für Kompetenznachweise an der Berner Fach-

hochschule (KNR) vom 01.09.2005
_	Studien- und Prüfungsreglement über die Studiengänge zum Er-

werb des Bachelor Diploms am Departement Architektur, Bau und 
Holz (SPR HSB) vom 01.09.2005

_	Abteilungsreglement der Abteilung Bachelor Architektur vom 
23.11.2006

Art. 1
Übergeordnetes Recht

Bei der Planung und Durchführung des Studiengangs werden explizit 
folgende Richtlinien berücksichtigt:
_	Union Internationale des Architectes, (UIA): UIA Policy, Fundamental 

Requirements of an Architect
_	Konferenz der Fachhochschulrektoren (KFH): Die Konzeption gestuf-

ter Studiengänge: Best Practice und Empfehlungen vom Juli 2004

Art. 2
Mit geltende fachliche 
Richtlinien

Der Studienplan legt im Rahmen des übergeordneten Rechts die Be-
dingungen fest, unter denen an der Abteilung Bachelor Architektur 
das Bachelor Diplom in Architektur erworben werden kann.

Art. 3
Zweck und Geltungs-
bereich

Das Bachelor Diplom berechtigt zur Führung des folgenden akade-
mischen Titels:
_	Deutsch: Bachelor of Arts BFH in Architektur (abgekürzt: BA BFH 

Arch.) 
_	Englisch: Bachelor of Arts BUAS in Architecture (abgekürzt: BA 

BUAS Arch.)

Art. 4
Akademischer Titel
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1 Lehrveranstaltungen werden in der Regel in Deutsch, ausnahms-
weise in Englisch durchgeführt. Die jeweilige Unterrichtssprache ist 
im Verzeichnis der Lehrveranstaltungen (Semesterbuch) angegeben.

Art. 5
Unterrichtssprache

2 Prüfungen (Kompetenznachweise) werden in der Regel in Deutsch 
durchgeführt. Studierende, die Prüfungen in einer andern Sprache 
ablegen wollen, müssen dies vorgängig bei den prüfenden Dozie-
renden beantragen. Es besteht kein Anspruch, Prüfungen in einer 
andern Sprache als Deutsch abzulegen.

Ergänzende Bestim-
mungen zu überge-
ordneten Erlassen

1 Die Zulassung zum Studium erfolgt nach den Bestimmungen von 
Art. 47ff FaV. Die nachfolgenden Bestimmungen stellen sicher, dass 
zugelassene Studierende über ausreichende und ausgeglichene 
Kompetenzen verfügen.
2 Die Abteilungsleitung kann bei Beginn des Studiums überprüfen, ob 
die Studierenden über ausreichende Kompetenzen für das Studium 
verfügen (Eingangskompetenzen). Die erforderlichen Eingangskom-
petenzen sind in Anhang A geregelt.
3 Studierende, die nach Art. 54 FaV ohne Berufslehre in einem ver-
wandten Beruf aufgenommen werden (gymnasiale Maturität, Be-
rufslehre in einem nicht verwandten Beruf) und eine geregelte und 
qualifizierende Berufspraxis (Praktikum) nachzuweisen haben, müs-
sen belegen, wie und in welchem Umfang sie in der Berufspraxis die 
Eingangskompetenzen gem. Anhang A entwickelt haben.
4 Die Abteilungsleitung kann für Studierende mit ungenügenden Ein-
gangskompetenzen zusätzliche Praktika oder den Besuch von zu-
sätzlichen Unterrichtsmodulen anordnen. In diesen Lehrveranstal-
tungen erzielte ECTS-Credits werden nicht an die Studienleistung 
angerechnet.
5 Das Abteilungssekretariat führt eine Kontrolle über angeordnete Zu-
satzausbildungen.

Art. 6
Zulassung zum Studium

Die Anwendung des ECTS-Credit- und Notensystems richtet sich 
nach Art. 8 bis 25 KNR und Art. 10 bis 14 (SPR HSB). Die nachfol-
genden Bestimmungen präzisieren die Vorschriften zur Durchführung 
von Kompetenznachweisen und zur Erteilung von Noten.

Art. 7
Anwendung des ECTS- 
Credit- und Notensy-
stems
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1 An der Abteilung Bachelor Architektur werden Kompetenznachweise 
in Form von abgesetzten Modulschlussprüfungen (mündlich und/oder 
schriftlich), bewerteten Übungen während des Semesters, Projektar-
beiten, Zwischenbewertungen von Projektarbeiten sowie Zwischen- 
und Schlusspräsentationen von Projektarbeiten durchgeführt.

Art. 8
Ergänzende Best im-
mungen zur Durchfüh-
rung von Kompetenz-
nachweisen

2 Innerhalb eines Moduls können mehrere Teilleistungen (Kurse, 
Übungen etc.) einzeln geprüft und bewertet werden (Teilprüfungen). 
In diesen Fällen ist festzulegen, mit welchem Gewicht die einzelnen 
Prüfungsteile in die Gesamtbewertung des Moduls einfliessen. Dabei 
können unterschiedliche Formen von Kompetenznachweisen kombi-
niert werden. 
3 Wenn Module aus mehreren Kursen bestehen, muss in der Regel in 
jedem Kurs eine genügende Leistung nachgewiesen werden.
4 Für den Inhalt und die Bewertung der Kompetenzwachweise sind in 
der Regel die prüfenden Dozierenden verantwortlich. Die Abteilungs-
leitung kann für einzelne Kompetenzwachweise Prüfungsgremien und 
externe Experten einsetzen.
5 Die Modulverantwortlichen können für einzelne Lehrveranstaltungen 
eine Präsenzpflicht als Promotionsvoraussetzung vorschreiben.
6 Art, Durchführung, Gewicht und besondere Bestimmungen für die 
Kompetenznachweise der einzelnen Module werden semesterweise 
publiziert. Die Dozierenden erläutern die jeweiligen Bestimmungen zu 
Beginn des Semesters.
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1 Das Beurteilungs- und Bewertungsverfahren stützt sich auf die Emp-
fehlung der Konferenz der Fachhochschulen (KFH) zur Gestaltung ge-
stufter Studiengänge. 
2 Die Noten (ECTS-Grades) für genügende Arbeiten sind nach stati-
stischen Regeln ungefähr wie folgt zu verteilen:
_	Die besten 10 Prozent der genügenden Arbeiten: A (hervorragend)
_	Die nächsten 25 Prozent der genügenden Arbeiten: B (sehr gut)
_	Die nächsten 30 Prozent der genügenden Arbeiten: C (gut)
_	Die nächsten 25 Prozent der genügenden Arbeiten: D (befriedigend)
_	Die nächsten 10 Prozent der genügenden Arbeiten: E (ausreichend)
3 Die Bewertung von Kompetenznachweisen erfolgt pro Modul. Sind 
in einem Modul mehrere Teilprüfungen abzulegen, werden dafür keine 
Einzelnoten abgegeben. 
4 Die Ermittlung der Modulnoten erfolgt in drei Schritten: 
_	1. Schritt: Bewertung der Teilprüfungen anhand einer Punkteskala 

von 1 bis 100
_	2. Schritt: Sofern mehrere Teilprüfungen abzulegen sind: Berech-

nung des gewichteten Mittels der Punktezahlen aus allen Teilprü-
fungen

_	3. Schritt: Zuordnung von Noten nach statistischen Regeln

Art. 9
Ergänzende Best im-
mungen zur Anwendung 
des ECTS- Notensy-
stems

5 Die Punkteskala hat folgende Bedeutung:
_	1 bis 50 Punkte: Ungenügende Arbeit
_	51 bis 100 Punkte: Genügende Arbeit, wobei für eine durchschnitt-

liche genügende Arbeit etwa 70 Punkte zu vergeben sind.
6 Die Noten werden anhand der statistischen Verteilung der Punkte-
zahlen innerhalb von Prüfungsgruppen ermittelt. Als Prüfungsgruppe 
gilt in der Regel die Gesamtheit der Studierenden, die ein Modul be-
legt haben. Wenn in Projektmodulen Projekte bearbeitet wurden, die 
nicht oder nur schwer vergleichbar sind, gilt als Prüfungsgruppe die 
Gesamtheit der Studierenden, die dieselbe Projektarbeit bearbeitet 
haben. Die Regeln für die Notengebung hängen gemäss nachfol-
gender Tabelle von der Gesamtzahl genügender Arbeiten innerhalb 
der Prüfungsgruppe ab.
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Anzahl genügende Arbeiten Regeln für die Notengebung
30 und mehr Statistische Verteilung anhand von Per-

zentilklassen:
Je ca. 10 % A, 25 % B, 30 % C, 25 % D, 
10 % E

15 bis 29 ca. 1/3 C; 
1 bis 3 A; 
1 bis 3 E; 
Rest je ca. zur Hälfte B und D

6 bis 14 ca. 1/3 C; 
0 bis 2 A; 
0 bis 2 E; 
Rest je ca. zur Hälfte B und D

Bis 5 Absolute Beurteilung der Einzelarbeiten
A = hervorragend
B = sehr gut
C = gut
D = befriedigend
E = ausreichend

7 Ungenügende Arbeiten werden wie folgt bewertet:
_	41 bis 50 Punkte: Nicht bestanden; der Kompetenznachweis kann 

durch Nacharbeit auf ein genügendes Niveau gehoben werden; Be-
such von Folgemodulen ist möglich: Note FX;

_	Bis 40 Punkte: Nicht bestanden; es bestehen wesentliche Mängel; 
Besuch von Folgemodulen ist nicht möglich: Note F

1 Studierende, die ein Modul mit der Note FX nicht bestanden haben, 
leisten für die mangelhaften Prüfungsteile Nacharbeiten oder legen 
Nachprüfungen ab. Die prüfenden Dozierenden bestimmen Inhalt, 
Umfang und Fristen für die Nacharbeiten und Nachprüfungen.
2 Ist die Nacharbeit bzw. Nachprüfung erfolgreich bestanden, wird das 
Modul mit der Note E bewertet, andernfalls gilt es endgültig als nicht 
bestanden und wird mit der Note F bewertet.
3 Studierende, die ein Modul endgültig nicht bestanden haben, wie-
derholen das gesamte Modul bei der nächsten regulären Durchfüh-
rung. In Härtefällen kann die Abteilungsleitung auf Gesuch anstelle der 
Wiederholung von Modulen individuelle Arbeiten als Kompetenznach-
weis zulassen, sofern diese in Umfang und Inhalt dem nicht bestan-
denen Modul gleichwertig sind.

Art. 10: 
Ergänzende Best im-
mungen zur Wiederho-
lung von Kompetenz-
nachweisen
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Inhalt und Struktur des Studiengangs
Ausbildungsziele

Mit dem Bachelordiplom qualifizieren sich die Absolventinnen und Ab-
solventen für eine selbständige, fachliche Mitarbeit in einem Unter-
nehmen, einer Behörde oder einer anderen Organisation. Sie können 
Teilaufgaben innerhalb von Planungsprozessen lösen oder spezifische 
Führungsfunktionen in Organisationen übernehmen.

Art. 11
Berufsbefähigung

Das Bachelordiplom berechtigt zum prüfungsfreien Übertritt in den 
Masterstudiengang Joint Master of Architecture der BFH.

Art. 12
Zulassung zum Master-
studium

1 Das Studium gliedert sich in ein Basisjahr (zwei Semester) und ein 
viersemestriges Aufbaustudium. 
2 Die Studierenden erhalten im Aufbaustudium die Möglichkeit, indi-
viduelle Wissens- und Fähigkeitsschwerpunkte zu entwickeln. Dazu 
werden in den Herbstsemestern jeweils drei Pflichtwahlmodule im 
Umfang von jeweils 6 ECTS-Credits aus den Modulgruppen Ge-
staltung, Management und Technik angeboten. Diese Module sind 
grundsätzlich frei kombinierbar.
3 Die Mentorinnen und Mentoren beraten die Studierenden in der 
Wahl ihrer jeweiligen Vertiefungsmodule. Sie berücksichtigen dabei 
die nachgewiesenen Eingangskompetenzen, die persönlichen Nei-
gungen und die Berufsplanung der Studierenden.
4 Aufbaustudium ohne Schwerpunktbildung: Den Studierenden steht 
im Aufbaustudium ein Wahlbereich in den Modulgruppen Gestaltung, 
Management und Technik zur Verfügung. Durch die individuelle Wahl 
der Vertiefungsmodule können spezifische Berufswünsche realisiert 
oder eine persönliche Vorbereitung auf ein Masterstudium geleistet 
werden. Die individuelle Wahl der Module wird im Diploma-Supple-
ment bestätigt.
5 Aufbaustudium mit Schwerpunktbildung in Vertiefungsrichtungen: 
Studierende, die sich in eine bestimmte Richtung vertiefen wollen, 
wählen alle Pflichtwahlmodule der Herbstsemester aus derselben Mo-
dulgruppe. Sie erhalten eine entsprechende Bestätigung (Vertiefung) 
in ihrem Diploma-Supplement.

Art. 13
Schwerpunktbildungen 
und Vert iefungsrich-
tungen
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6 Vertiefung Gestaltung: In der Vertiefungsrichtung Gestaltung schu-
len die Studierenden ihre gestalterischen Fähigkeiten. Die Schwer-
punktbildung Gestaltung leitet sich aus der Definition des architekto-
nischen Entwurfs als Teamprozess ab. Die Kernkompetenz liegt in der 
Organisation von Formprozessen. Absolventinnen und Absolventen 
mit Schwerpunkt Gestaltung sind befähigt als kompetente Mitarbei-
terinnen und Mitarbeiter in Architektur- und Planungsbüros Form-
prozesse selbstständig zu entwickeln. Sie beherrschen die entspre-
chenden analogen und digitalen Gestaltungsmittel, können Projekte 
visualisieren und Präsentationskonzepte erstellen und sind befähigt, 
Teamprozesse innerhalb des Gestaltungsprozesses zu leiten. Sie be-
herrschen die Methoden zur Entwicklung von Entwurfsaufgaben und 
sind kompetent in der Beurteilung von ästhetischen Manifestationen 
und der Vermittlung derselben. Neben dem direkten Berufseinstieg 
oder der Fortsetzung der allgemeinen Architekturausbildung mit 
einem Masterstudium in Architektur eignet sich diese Vertiefung auch 
als Basis für eine Weiterbildung im künstlerischen oder kommunika-
tiven Bereich.
7 Vertiefung Management: In der Vertiefungsrichtung Management 
erhalten die Absolventinnen einerseits grundlegende Fähigkeiten in 
Architektur und Bautechnik, anderseits umfassende Managementfä-
higkeiten, vertiefte Kenntnisse immobilienökonomischer Zusammen-
hänge und die Fähigkeit zur Vernetzung von Menschen unterschied-
licher Fachdisziplinen. Dies trägt der Erkenntnis Rechnung, dass 
Bauvorhaben nur dann erfolgreich verwirklicht werden können, wenn 
alle Beteiligten in einen sorgfältig geplanten und geführten Prozess 
eingebunden sind. 
Mit den erworbenen Fähigkeiten sind die Absolventinnen und Ab-
solventen auf die Steuerung anspruchsvoller Projekte zum Beispiel 
in grossen Architekturbüros, bei Generalunternehmern, in Immobili-
enfirmen, in der Finanzindustrie sowie in der öffentlichen Verwaltung 
vorbereitet. Neben dem direkten Berufseinstieg oder der Fortsetzung 
der allgemeinen Architekturausbildung mit einem Masterstudium in 
Architektur eignet sich diese Vertiefung auch als Basis für eine Wei-
terbildung im betriebswirtschaftlichen Bereich.
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8 Vertiefung Technik: In der Vertiefungsrichtung Technik geht es um 
architektonisches Entwerfen mit konstruktivem Schwerpunkt. Bau-
struktur und Baukonstruktion, Tragsystem und Materialität sollen eine 
architektonisch-räumliche Konzeption ebenso zum Ausdruck bringen, 
wie umgekehrt Raumformen und Bilderwelten in der bautechnischen 
Ausformulierung ihre Abbildung und Präzisierung finden. Die Schwer-
punkte liegen auf Konstruktionstypen und -methoden, auf Baustoff- 
und Materialtechnologie, auf Produktion und Einsatz von Bauteilen 
und Bausystemen, Energieressourcen und deren Verbrauch. Die Ab-
solventinnen und Absolventen finden ihre Tätigkeit in Planungs- und 
Projektierungsbüros aller Architekturbereiche, in der konstruktiven 
und technischen Bauberatung sowie in technischen Bereichen des 
Immobilien- und Verwaltungssektors. Neben dem direkten Berufsein-
stieg oder der Fortsetzung der allgemeinen Architekturausbildung mit 
einem Masterstudium in Architektur eignet sich diese Vertiefung auch 
als Basis für eine Weiterbildung im Bereich der Umwelt- Energie- und 
Bautechnik.

Organisation des 
Studiums

1 Herbst- und Frühlingssemester weisen unterschiedliche Strukturen 
auf. 
2 Das Herbstsemester dient vorwiegend dem Aufbau von Fertigkeiten 
und der Vermittlung von Wissen. Vorherrschende Unterrichtsformen 
sind Seminare, Übungen und Vorlesungen.
3 Das Frühlingssemester dient der Entwicklung von Fähigkeiten, ins-
besondere im architektonischen Entwurf und in der Anwendung ent-
sprechender Methoden. Hauptsächliche Unterrichtsform ist der Pro-
jektunterricht (Projektstudio).

Art. 14
Semesterstruktur

1 Die Regelstudiendauer beträgt im Vollzeitstudium sechs Semester.
2 Das Studium kann im Teilzeitstudium in acht, in zehn oder in zwölf 
Semestern absolviert werden. Die entsprechenden Modulpläne sind 
im Anhang B dargestellt.

Art. 15
Bestimmungen für das 
Voll- und Teilzeitstudi-
um
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3 Im Herbstsemester beträgt die Präsenzpflicht im Teilzeitstudium in 
der Regel zwei bis drei Tage. Die anrechenbare Studienleistung ergibt 
sich aus den Modulen, die nach dem jeweiligen Teilzeit-Studienplan 
zu belegen sind. Es werden keine gesonderten Lehrveranstaltungen 
für Teilzeitstudierende angeboten.
4 Im Frühlingssemester werden für Teilzeitstudierende gesonderte Pro-
jektstudios mit einer wöchentlichen Präsenzpflicht von zwei Tagen 
angeboten. Diese werden mit 6 ECTS-Credits an die Studienleistung 
angerechnet. (Vollzeitstudios 12 ECTS-Credits).
1 Die Studierenden werden während des Studiums von einer Dozentin, 
einem Lehrbeauftragten, einem wissenschaftlichen Mitarbeitenden 
oder einem Assistierenden bei der Planung des Studiums und der 
individuellen Kompetenzentwicklung beraten und betreut.
2 Das Mentorat soll die Studierenden bei der bewusst geplanten Ent-
wicklung ihrer für die zukünftige Berufstätigkeit relevanten Kompe-
tenzen unterstützen. Insbesondere soll es: 
_	Orientierungshilfe im Studium geben
_	eine Gesamtsicht über die Modulgrenzen hinaus bewirken
_	über fachliche Kompetenzen bewusst machen und deren Entwick-

lung fördern
_	Lern- und Entwicklungsprozesse strukturieren und reflektieren
_	die persönliche Kompetenzentwicklung dokumentieren
_	das Planen der persönlichen Karriere unterstützen
_	und gegen Ende des Studiums ins berufliche Netzwerk einführen
3 Die Mentorinnen und Mentoren beraten die Studierenden in ihrem 
Lernprozess mit klärenden Fragen und Empfehlungen für das weitere 
Vorgehen. Sie vereinbaren mit den Studierenden Ziele, Meilensteine 
und Termine.
4 Die Teilnahme am Mentorat ist obligatorisch. Das Abteilungssekreta-
riat führt eine Kontrolle über die Durchführung. Gesprächsinhalte und 
Vereinbarungen bleiben vertraulich. 

Art. 16
Mentorat

Im ersten Studienjahr unterstützen Studierende aus höheren Seme-
stern als Tutoren die Studienanfänger beim Eintritt in die Schule und 
beraten diese bei der Wahl der Mentorin bzw. des Mentors. Studie-
rende, die als Tutoren arbeiten können, werden durch die Abteilungs-
leitung bestimmt. Die Studierendenorganisation nimmt die Zuteilung 
von Tutoren zu Studienanfängern vor.

Art. 17
Tutorat
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1 Die Abteilungsleitung unterstützt Studierende, die Teile ihres Studi-
ums an anderen Hochschulen, insbesondere im Ausland, absolvieren 
wollen. Es wird empfohlen, externe Studien zwischen dem dritten und 
dem fünften Semester zu planen.
2 Mindestens vier Semester des Regelstudiums müssen an der BFH- 
AHB abgelegt werden. 

Art. 18
Mobilität

1 Die Studierenden können nach dem zweiten oder nach dem vierten 
Semester ein freiwilliges Praxisjahr absolvieren.
2 Für das Praxisjahr können zusätzlich zur regulären Studienleistung 
30 ECTS-Credits angerechnet werden, sofern:
_	Das Praktikum in einem von der Abteilungsleitung anerkannten Be-

trieb und in einer dem Studium verwandten Tätigkeit geleistet wird
_	Die effektive Beschäftigungsdauer mindestens 40 Arbeitswochen 

beträgt
3 Freiwillige Praxisjahre müssen durch die Abteilungsleitung bewilligt 
werden.
4 Das Praxisjahr ist in einem schriftlichen Praxisbericht und in einer 
mündlichen Präsentation zu dokumentieren. Die Abteilungsleitung 
entscheidet anhand der Dokumentation abschliessend über die An-
erkennung des Praxisjahrs.
5 Das Abteilungssekretariat führt eine Kontrolle über bewilligte Pra-
xisjahre.

Art. 19
Freiwilliges Praxisjahr

1 Externe Studienleistungen vor Beginn des Studiums an der BFH-
AHB werden ganz oder teilweise anerkannt, wenn die Studierenden 
nachweisen, dass die Inhalte und die erworbenen Kompetenzen Mo-
dulen des Bachelor Studiums an der BFH-AHB entsprechen.
2 In externen Semestern an anderen Hochschulen erbrachte Studi-
enleistungen werden in einem im Voraus festzulegenden Umfang 
anerkannt, sofern die entsprechenden Prüfungen an der externen 
Hochschule bestanden worden sind. 
3 Wenn Zweifel an der Vergleichbarkeit externer Studienleistungen mit 
den Anforderungen der BFH-AHB bestehen, kann die Abteilungslei-
tung Nachprüfungen durchführen.
4 Das Abteilungssekretariat führt eine Kontrolle über angerechnete 
externe Studienleistungen.

Art. 20
Anerkennung externer 
Studienleistungen
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Lehrinhalte, Modul-
plan

1 Die Lehrinhalte des Bachelor Studium Architektur sind in folgende 
Modulgruppen gegliedert:
_	Architekturtheorie (Kulturgeschichte und Entwurfstheorie)

Art. 21
Gliederung in Modul-
gruppen und Module

_	Fachgrundlagen (Übergreifende Kompetenzen, Allgemeinbildung 
und Freifächer)

_	Gestaltung (analoges und digitales Gestalten und Modellierung)
_	Management (Geschäfts-, Planungs- und Immobilienprozesse)
_	Technik (Gebäude als System, Materialisierung und Konstruktions-

lehre)
_	Projektunterricht (Entwurfsstudios)
2 Zum Erwerb des Bachelor Diploms sind Module aus allen Modul-
gruppen zu bestehen. Die Modulübersicht in Anhang C zeigt das 
Gesamtangebot und die minimal zu erfüllende Studienleistung je Mo-
dulgruppe
1 Architekturtheorie: Die in der Modulgruppe Architekturtheorie 
beheimateten Kurse suchen alle nach einer Erweiterung des Denkens 
und Sprechens über Architektur. Architektur zur Sprache bringen ist 
das erklärte Ziel sowohl der Kulturgeschichtskurse, die mit einem 
chronologischen Abriss über die Architektur- und Kulturgeschichte 
von der Antike bis heute ein vertieftes Verständnis der eigenen Ge-
genwart anstreben als auch der Entwurfstheoriekurse, in denen durch 
eine theoretisch-analytische Beschäftigung mit zeitgenössischen Ob-
jekten die Begrifflichkeit und Sensibilität gefördert werden. In der Ent-
wurfstheorie werden grundlegende Methoden des architektonischen 
Entwerfens vermittelt und in Übungen entsprechende Fähigkeiten 
entwickelt.
2 Fachgrundlagen: Die Modulgruppe Fachgrundlagen umfasst 
Fächer und Fertigkeiten, die zwingend zu einer Architekturausbildung 
gehören, dabei aber weder in eine der vier anderen Modulgruppen 
gehören, noch selber eine eigene Modulgruppe bilden können. Es 
sind dies beispielsweise «Rechtsgrundlagen» oder «Kostenermittlung/
Ausschreibungen». Zudem sind in dieser Modulgruppe Kurse enthal-
ten, die alle Studierenden möglichst rasch auf einen gemeinsamen 
Wissensstand bringen und damit die unterschiedlichen Vorbildungen 
ausgleichen sollen.

Art. 22
Übersicht über die Mo-
dulgruppen
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3 Gestaltung: Die Modulgruppe Gestaltung befähigt, Prozesse 
und Produkte im Kräftefeld zwischen ästhetischer Sensibilität, theo-
retischem Wissen und praktischem Einsatz aller verfügbaren Gestal-
tungsmittel analog und digital zu realisieren und zu kommunizieren. 
4 Management: In der Modulgruppe Management werden Fertig-
keiten und Fähigkeiten zur Gestaltung und Führung von Planungs-
prozessen in allen Phasen des Immobilien- Lebenszyklus von der 
strategischen Planung bis zur Bewirtschaftung nach der SIA-Norm 
112 vermittelt. Die Studierenden erkennen den Zusammenhang ihrer 
Tätigkeit als Architektin bzw. Architekt mit dem ökonomischen und 
sozialen Umfeld.
5 Technik:  Die Modulgruppe Technik fokussiert sich auf die kon-
struktiven Schwerpunkte in der Planung von Bauwerken. Das syn-
thetische Bearbeiten einer architektonischen Aufgabe bedingt die 
interdisziplinäre Integration von Tragsystem, konstruktiver Typolo-
gie, Material und Technologie. In der Bachelorausbildung werden 
die grundlegenden methodischen Kenntnisse und Kulturtechniken 
vermittelt und Fähigkeiten und Fertigkeiten geübt, um die konstitu-
ierenden Dimensionen eines Gebäudes zu verstehen und um später 
im interdisziplinären Entwurfs- und Konstruktionsprozess kompetent 
mitzuwirken. Von zunehmender Bedeutung sind die Bedingungen, 
der Wandel und die Perspektiven von Produktion, Fertigung, Trans-
port, Montage, Betrieb, Unterhalt und unterschiedliche Lebensdauern 
von Bauteilen und Bausystemen wie auch Brandschutz, Erdbeben-
sicherheit und Klimawandel als Einflussfaktoren des Entwurfs- und 
Konstruktionsprozesses.
6 Projektunterricht: Im Projektunterricht werden die grundle-
genden Fähigkeiten zum architektonischen Entwurf entwickelt. Das 
Schwergewicht liegt auf dem Erwerb methodischer Kompetenzen, die 
auf unterschiedliche Problemstellungen angewendet werden können. 
Die Projektmodule umfassen Aufgabenteile zur Problemanalyse und 
Lösungsentwicklung, zur architektonischen und technischen Durch-
arbeitung, zur Führung und Gestaltung des Planungsprozesses sowie 
zur zielgruppenorientierten Kommunikation im Projektumfeld. 
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1 Semesterweise wird ein Verzeichnis der angebotenen Lehrveranstal-
tungen veröffentlicht (Semesterbuch). Es enthält Beschreibungen der 
Module und der darin enthaltenen Kurse, einschliesslich der anwend-
baren Zulassungs- und Promotionsbestimmungen.
2 Widersprechen die im Semesterbuch angegebenen Zulassungs- 
und Promotionsbestimmungen den Bestimmungen in diesem Regle-
ment bzw. seinen Anhängen, gehen die Bestimmungen des Seme-
sterbuchs vor.

Art. 23
Verzeichnis der Lehr-
veranstaltungen (Seme-
sterbuch)

1 Im ersten und zweiten Semester (Basisjahr) entwickeln die Studie-
renden als gemeinsame Basis grundlegende Kenntnisse, Fertigkeiten 
und Fähigkeiten in den Bereichen des architektonischen Entwerfens, 
der methodischen Gestaltung von Planungsprozessen, der technisch- 
konstruktiven Umsetzung, der bildhaften und verbalen Vermittlung.

Art. 24
Basisjahr

2 Ausserdem dient das Basisjahr dem Ausgleich unterschiedlicher in-
dividueller Eingangskompetenzen. Dazu werden ergänzende Kurse in 
der Modulgruppe Fachgrundlagen und Allgemeinbildung angeboten.
3 Zum Abschluss des Basisjahrs durchlaufen die Studierenden eine 
individuelle Einschätzung ihrer Neigungen, Fähigkeiten und Kompe-
tenzlücken (Assessment). Dieses dient als Grundlage für die individu-
elle Planung des weiteren Studiums.
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Bachelor-Thesis
Inhalte der Diplom-
prüfung

1 Die Erfüllung der Anforderungen an das Bachelor-Diplom wird in 
einem vierteiligen Nachweis geprüft.
2 Projektarbeit: Durch die selbständige Bearbeitung einer planerischen 
Aufgabe weisen die Studierenden nach, dass sie zur selbständigen 
Lösung von Problemen im Rahmen des Planungsprozesses fähig 
sind.
3 Schlussreview der Projektarbeit: In einer öffentlichen Präsentation 
ihrer Projektarbeit demonstrieren die Studierenden ihre Fähigkeit, mit 
Fachleuten und Laien wirksam zu kommunizieren und die Ergebnisse 
ihrer Arbeit zu verteidigen.
4 Individuelle Vertiefungsarbeit: Durch die vertiefte, an wissenschaft-
lichen Methoden orientierte Bearbeitung eines ausgewählten Teilas-
pekts aus ihrer Projektarbeit zeigen die Studierenden ihre Fähigkeit 
zu wissenschaftlich orientierter Arbeit.
5 Mündliche Prüfung: In einer kurzen Intensivprüfung stellen die Stu-
dierenden die Fähigkeit unter Beweis, Situationen rasch zu erfassen 
und argumentativ in einer praxisnahen Gesprächssituation zu beste-
hen.

Art. 25
Inhaltliche Gliederung

1 Die Dauer der einzelnen Teilprüfungen ist aus der nachfolgenden 
Tabelle ersichtlich:

Art. 26
Dauer der Prüfungen

Prüfungsteil Dauer
Projektarbeit 9 Wochen
Schlussreview der Projektarbeit 1 Stunde
Individuelle Vertiefungsarbeit 9 Wochen parallel zur Projektarbeit
Mündliche Prüfung 1 Stunde Vorbereitung + 1 Stunde 

Prüfung
1 Die Projektarbeit wird als Einzel- oder als Teamarbeit geleistet. 
2 Teamarbeiten müssen unter Angabe von Teamzusammensetzung, 
Teamorganisation und Rollenzuteilung bei der Abteilungsleitung be-
antragt werden.
3 Bei Teamarbeiten müssen alle Teammitglieder einen definierten per-
sönlichen Leistungsbeitrag nachweisen, der mindestens einem Drittel 
der Gesamtarbeitsleistung entspricht.
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1 Die Projektarbeit wird als Einzel- oder als Teamarbeit geleistet. 
2 Teamarbeiten müssen unter Angabe von Teamzusammensetzung, 
Teamorganisation und Rollenzuteilung bei der Abteilungsleitung be-
antragt werden.
3 Bei Teamarbeiten müssen alle Teammitglieder einen definierten per-
sönlichen Leistungsbeitrag nachweisen, der mindestens einem Drittel 
der Gesamtarbeitsleistung entspricht.

Art. 27
Projektarbeit

1 In der Schlussreview präsentieren die Studierenden ihre Arbeit vor 
einem Fachgremium in einer Situation, die realen Projektpräsentati-
onen vor Entscheidungsträgern in Wirtschaft und Verwaltung nahe 
kommt. Sie gliedert sich in eine Projektpräsentation von 30 Minuten 
Dauer und eine anschliessende Diskussion von ebenfalls 30 Minuten 
Dauer.
2 Die Präsentation ist öffentlich. Falls schützenswerte Interessen eines 
externen Auftraggebers dies erfordern, kann die Öffentlichkeit einge-
schränkt werden.
3 Das Ergebnis der Arbeit wird mittels Plänen, Plakaten und in anderen 
angemessenen Formen präsentiert. Ein Vortrag mit Multimedia- Prä-
sentation erläutert Aufgabenanalyse, Lösungsweg und Lösung. Wei-
tere Präsentationsmittel wie Filme etc. sind zulässig.
4 Die Diskussion wird von den Studierenden geleitet.

Art. 28
Schlussreview der Pro-
jektarbeit

1 Ergebnis der individuellen Vertiefungsarbeit ist ein Bericht von mi-
nimal 30‘000, maximal 45‘000 Zeichen Umfang. Sie ist in jedem Fall 
eine Einzelarbeit. 
2 Aufbau und Gestaltung orientieren sich an den Regeln für Publika-
tionen mit wissenschaftlichem Anspruch, beispielsweise Veröffentli-
chungen in Fachzeitschriften oder Beiträgen zu wissenschaftlichen 
Konferenzen. 
3 Die Bearbeitung erfolgt parallel zur Projektarbeit. 

Art. 29
Individuelle 
Vertiefungsarbeit

1 Die mündliche Prüfung erfolgt nach der Schlussreview der Projektar-
beit. Sie nimmt inhaltlich Bezug auf die individuelle Vertiefungsarbeit. 
2 Eine Stunde vor der Prüfung erhält der Studierende ein Thema im 
Zusammenhang mit seiner individuellen Vertiefungsarbeit vorgelegt, 
zu dem er ein Kurzreferat vorzubereiten hat. 
3 Im anschliessenden Prüfungsgespräch trägt der Studierende sein 
Referat während 20 bis 30 Minuten dem Prüfungsgremium vor und 
stellt sich anschliessend einer Diskussion über seinen Vortrag.

Art. 30
Mündliche Prüfung
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1 Die Studierenden werden während der gesamten Dauer der Prüfung 
durch eine persönliche Betreuerin bzw. einen persönlicher Betreuer 
betreut. Dazu stehen Dozierende und wissenschaftliche Mitarbeiten-
de der Abteilung zur Verfügung. 
2 Neben der persönlichen Betreuung können die Studierenden Exper-
teninputs von Mitarbeitenden der Abteilung beanspruchen.
3 Während der Arbeit an der Bachelor-Thesis haben die Studierenden 
für alle Prüfungsteile Anrecht auf persönliche Unterstützung im Um-
fang von maximal acht Stunden. Die persönlichen Betreuerinnen und 
Betreuer überwachen den Unterstützungsaufwand.

Art.31
Betreuung der Studie-
renden

Die Beurteilungskriterien für die einzelnen Prüfungsteile werden mit 
der Prüfungsaufgabe festgelegt. Sie sind soweit detailliert, dass sie 
eine vergleichbare und für die betroffenen Studierenden nachvollzieh-
bare Beurteilung ermöglichen. Inhaltlich nehmen sie Bezug auf die 
nachzuweisenden Kompetenzen.

Art. 32
Beurteilungskriterien

Für die Beurteilung der Projektarbeit ist ein Beurteilungsgremium 
bestehend aus Dozierenden der Abteilung, externen Experten und 
einer Vertretung der Abteilungsleitung zuständig. Die persönlichen 
Betreuerinnen und Betreuer wirken bei der Beurteilung der von ihnen 
betreuten Studierenden mit.

Art. 33
Beurteilung der Pro-
jek tarbe i t  und der 
Schlussreview

1 Die individuelle Vertiefungsarbeit wird durch die persönliche Betreu-
erin bzw. den persönlichen Betreuer zusammen mit einem Fachex-
perten (Co-Examinatorin bzw. Co-Examinator) beurteilt.
2 Die persönlichen Betreuerinnen bzw. Betreuer schlagen die Co-Ex-
aminatorin bzw. den Co-Examinatoren vor. Den Studierenden steht 
ein Antragsrecht zu. Die Abteilungsleitung bestätigt die Wahl der Co- 
Examinatorin bzw. des Co-Examinatoren. 

Art. 34
Beurteilung der indivi-
duellen Vertiefungsar-
beit

Die mündliche Prüfung wird vor der persönlichen Betreuerin bzw. 
dem persönlichen Betreuer und der Co-Examinatorin bzw. dem Co-
Examinatoren der individuellen Vertiefungsarbeit abgelegt.

Art. 35
Beurteilung der münd-
lichen Prüfung

Für jeden Prüfungsteil erstellen die Beurteilenden einen standardi-
sierten Bericht (Formular). Dieser wird den Studierenden auf Antrag 
ausgehändigt.

Art. 36
Prüfungsberichte
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Jede Teilprüfung muss einzeln bestanden werden. Ein nicht bestan-
dener Prüfungsteil führt zu einer ungenügenden Gesamtnote (FX oder 
F). Die Ergebnisse der bestandenen Teilprüfungen fliessen mit fol-
genden Gewichtungen in die Gesamtbewertung ein:

Art. 37
Gewichte der einzelnen 
Prüfungsteile

_	Projektarbeit: 60 %
_	Schlussreview der Projektarbeit: 10 %
_	Individuelle Vertiefungsarbeit: 20 %
_	Mündliche Prüfung: 10 %
Über alle vier Beurteilungen (Projektarbeit, Schlussreview, individu-
elle Vertiefungsarbeit und mündliche Prüfung) entscheidet die Abtei-
lungsleitung abschliessend. Die Bewertung erfolgt nach dem ECTS-
Notensystem unter Anwendung der Bestimmungen von Art. 9 dieses 
Reglements.

Art. 38
Bewertungsverfahren

Themenbestimmung

1 Die Studierenden beantragen das Thema ihrer Projektarbeit. Der 
Antrag ist in Form eines Projektdossiers zu stellen. Arbeiten für einen 
externen Auftraggeber sind zulässig, Auftrag, Mitwirkung des Auftrag-
gebers und alle Verpflichtungen gegenüber dem Auftraggeber sind 
offen zu legen.
2 Die Entwicklung der Projektdossiers erfolgt im Rahmen eines geson-
derten, der Thesisarbeit vorgelagerten Projektmoduls. Dieses Modul 
entspricht einem Arbeitsaufwand von 6 ECTS-Credits.
3 Die Abteilungsleitung entscheidet abschliessend über die Zulassung 
der Themen. 

Art. 39
Thema der Projektarbeit

Die Abteilungsleitung legt anhand der Themen Richtlinien für Inhalte 
und Ablauf der Schlussreview fest.

Art. 40
Schlussreview der Pro-
jektarbeit

Die Studierenden beantragen das Thema aufgrund der Projektarbeit 
bei ihrer persönlichen Betreuerin bzw. ihrem persönlichen Betreuer. 
Diese bzw. dieser entscheidet abschliessend über die Zulassung des 
Themas.

Art. 41
Individuelle
Vertiefungsarbeit

Die persönliche Betreuerin bzw. der persönliche Betreuer legt ge-
meinsam mit der Co-Examinatorin bzw. dem Co-Examinator das The-
ma der mündlichen Prüfung fest.

Art. 42
Mündliche Prüfung
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Schlussbestimmungen
1 Dieses Studienreglement tritt auf Beginn des Frühlingssemesters 
2010 in Kraft. 
2 Es gilt für die ab dem Herbstsemester 2009/10 in den Bachelor-
Studiengang Architektur eingetretenen Studierenden.

Art. 43
Inkraftsetzung

3 Im Herbstsemester 2009/10 werden alle Module nach dem alten 
Studienplan angeboten. Die in diesem Semester erbrachte Studien-
leistung wird den im Herbstsemester 2009/10 eingetretenen Studie-
renden vollumfänglich an die Studienleistung nach dem neuen, mit 
diesem Reglement in Kraft tretenden Studienplan angerechnet. Die 
Wahl von Vertiefungsmodulen, die im ersten Semester nach altem 
Studienplan belegt werden, hat keine präjudizierende Wirkung für eine 
spätere Wahl von Vertiefungsrichtungen.

Burgdorf, 22. September 2009

Im Namen der Abteilungskonferenz
Der Abteilungsleiter Bachelor Architektur
 
 
 
F. Häubi

Von der Departementsleitung des Departements Architektur, Holz und 
Bau genehmigt

Burgdorf, 29. Oktober 2009

H. Müller
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Ergänzende Regelungen zu den Modulen der Gruppe  
Projektunterricht
_	Rahmenreglement für Kompetenznachweise an der Berner Fach-

hochschule (KNR) vom 01.09.2005
_	Studien- und Prüfungsreglement über die Studiengänge zum Erwerb 

des Bachelor Diploms am Departement Architektur, Bau und Holz 
(SPR HSB) vom 01.09.2005

_	Abteilungsreglement der Abteilung Bachelor Architektur vom 
23.11.2006

_	Studienplan der Abteilung Bachelor Architektur mit Änderungen vom 
27.09.2007

Grundlagen

Diese Regelungen präzisieren die Pflichtleistungen im Projektunterricht 
und den Rahmen für davon abweichende Regelungen zu Berücksich-
tigung individueller Bedürfnisse von Studierenden, insbesondere von 
Teilzeitstudierenden.

Zweck

1.	Zur Bachelor-Thesis zugelassen wird, wer alle Module des Projekt-
unterrichts bestanden und mindestens 78 ECTS-Credits erreicht 
hat.

2.	Die Bachelor-Thesis gilt als eigenes Projektmodul mit einem Um-
fang von 12 ECTS-Credits.

3.	Im Regelfall (Normalstudienplan) sind die 78 ECTS-Credits für die 
Zulassung zur Bachelor-Thesis in folgenden Modulen zu erreichen:
a. auf der Stufe Basic, d.h. normalerweise im ersten Studienjahr 

20 Credits in den zwei geführten Projekten im Frühlingssemester 
4 Credits in den Workshops des Frühlingssemesters im ersten 
Studienjahr 
6 Credits in einem Summerschoolprojekt im ersten Studienjahr

b. auf der Stufe Intermediate, das heisst normalerweise im zweiten 
Studienjahr 
20 Credits in den zwei geführten Projekten im Frühlingssemester 
4 Credits in den Workshops des Frühlingssemesters 
6 Credits in einem Summerschoolprojekt im zweiten Studienjahr

c. auf der Stufe Advanced, das heisst normalerweise im dritten 
Studienjahr 
10 Credits in einem geführten Projekt im Frühlingssemester des 
dritten Studienjahrs 
1 Credit im Startworkshop des ersten Projekts im dritten Studi-
enjahr 
7 Credits im Seminar «Wissenschaftliches Arbeiten» im dritten 
Studienjahr.

Bestimmungen im 
Einzelnen
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4.	Individuelle Abweichungen vom Normalstudienplan gemäss Pkt. 
3 können in Ausnahmefällen bewilligt werden, wenn sie einem der 
folgenden Zwecke dienen:
a. Optimierung der Studienbedingungen für Teilzeitstudierende;
b. Vermeidung von Härtefällen bei nicht bestandenen Projekt-

modulen, sofern diese nur unter Inkaufnahme einer unverhält-
nismässig verlängerten Gesamtstudienzeit wiederholt werden 
könnten

c. Förderung individueller Fähigkeiten, die zu verbesserten Berufs-
chancen einzelner Studierender führen

d. Schliessung von Lücken in der Vorbildung von Studierenden
e. Erwerb zusätzlicher, über das Minimum hinausgehender ECTS- 

Credits
5.	Für folgende Studienleistungen können keine Ausnahmen bewilligt 

werden:
a. Die vier geführten Projekte auf den Stufen Basic und Inter-

mediate müssen im Rahmen des regulären Projektunterrichts 
geleistet werden. Maximal ein nicht bestandenes Projektmodul 
(Note F) kann durch Zusatzleistungen im Rahmen der Sum-
merschool oder durch ein zweites Projekt im letzten Semester 
nachgearbeitet werden

b. Die Workshops der Stufe Basic müssen in jedem Fall im Rah-
men des regulären Projektunterrichts geleistet werden

6.	Mit den vom Normalstudienplan abweichend erbrachten 
Leistungen müssen dieselben Kompetenzen entwickelt werden, 
wie in den regulären Modulen, die sie ersetzen. Der entsprechende 
Nachweis ist durch den Studierenden zu erbringen.

7.	Alle Abweichungen müssen im Voraus schriftlich einzeln bean-
tragt und begründet werden. Ein Anrecht auf Bewilligung einer 
abweichenden, individuellen Regelung besteht nicht. Zuständig für 
die Bewilligung ist der Koordinator für den Projektunterricht. Er ent-
scheidet nach Rücksprache mit der Abteilungsleitung abschlies-
send.
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8.	Zulässige Formen individueller Regelungen sind insbesondere:
a. Anerkennung von Praktika als Summerschool-Projekt: Ein 

Praktikum kann anstelle eines regulären Summerschool-Projekts 
bewilligt und mit maximal 6 ECTS-Credits angerechnet werden, 
wenn es folgende Merkmakle aufweist: 
Nachweisbare Eigenleistung, didaktische Begleitung und 
Schlussreview an der Schule

b. Wiederholung einzelner, nicht bestandener Projektmodule: Wer 
ein reguläres Projektmodul (ein einzelnes Projekt) nicht bestan-
den hat, kann im Rahmen der Summerschool mit einem freien 
(selbst definierten) Projekt maximal 12 ECTS-Credits erwerben 
und sich diese an die Pflichtleistung von insgesamt 78 ECTS-

    Credits anrechnen lassen
c. Freie Projekte anstelle des letzten geführten Projekts im dritten 

Studienjahr: 
Anstelle des regulären Projekts kann im letzten Projektsemester 
ein freies (selbst definiertes) Projekt im Umfang von maximal 12 
ECTS-Credits bearbeitet werden

d. Doppelte Summerschool-Projekte: Freie Projekte im Rahmen 
der Summerschool können bei entsprechender Arbeitsleistung 
mit maximal 12 ECTS-Credits angerechnet werden

e. Individuelle Zusatzarbeiten während des Semesters im Umfang 
von maximal 6 ECTS-Credits

Diese Regelung tritt rückwirkend auf den 18. Februar 2008 in Kraft. Inkraftsetzung
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Zulassungsverfahren für freie Projektstudios
Freie Projektstudios bilden eine wichtige Plattform für vertieftes Den-
ken, Wissen und vertiefte Handlungskompetenzen durch die indivi-
duelle Entwicklung eines eigenen Projekts. Als solche stellen diese 
Projekte einen wichtigen Bestandteil des Architekturstudiums an der 
BFH-AHB dar. Projekte sind als eine Form von Forschung zu verste-
hen, was einen klaren Aufbau des Arbeitsprozesses, der Auslegung 
der Methodik und der Definition der Ziele voraussetzt. Ein hoher Grad 
an Autonomie und Selbstreflektion wird daher für die erfolgreiche Ent-
wicklung eines Projekts vorausgesetzt.

Einleitung

Bis Freitag 17 Uhr in der Herbstsemesterwoche 5 eine Projektbe-
schreibung von maximal zwei Seiten A4 hoch per E-Mail an Projekt-
modulleiter senden.

Projektbeschreibung 
einreichen

_	Beschreibung der Zustände (Situationsbeschrieb)
_	Erläuterung des Problems
_	Methodik/Vorgangsweise
_	Zielsetzungen/Erwartete Ergebnisse/Kompetenzen
_	Endprodukte
_	«Modellcharakter» des vorgeschlagnen Projektes
_	Benennung eines (interdisziplinären) Projektteams
_	Benennung eines Auftraggebers
_	Benennung des Betreuerteams
_	Referenzprojekte und -quellen

Inhalt Projektbe-
schreibung

Bis Ende Herbstsemesterwoche 6 beurteilt und diskutiert ein Gremi-
um zusammengesetzt aus Mitgliedern der Abteilungsleitung und der 
vorgeschlagenen Hauptbetreuung das Projekt ausführlich.
Beurteilungskriterien
_	Bezug zum Metathema
_	Gestaltung, Management und Technik integriert
_	Klarheit des Themas
_	Klare Definition des zu untersuchenden Phänomens
_	Präzision der Vorgangsweise, Strukturierung des Projektablaufs
_	Klare Identifikation der Lernziele und Kompetenzen, die durch das 

Projekt zu erwerben sind
_	Klare Darstellung des Modell- und Innovationscharakters
_	Klarheit der eingereichten Skizze

Review der eingereich-
ten Projektvorschläge
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Ende Herbstsemesterwoche 6 informiert die Projektkoordination alle 
Projektverfasser per E-Mail über den Vorentscheid.

Vorentscheid Beur-
teilung

PROJEKTVORSCHLAG WIRD BEWILLIGT
Im Fall eines positiven Entscheids wird der Student gebeten mit der 
Vorbereitungsarbeit sofort zu beginnen. Zusätzlich soll ein Terminplan 
erstellt werden, in welchem die Milestones (Zwischenergebnisse) an-
geführt sind. Ende Herbstsemesterwoche 15 liegt der Hauptbetreu-
ung ein ausführliches Programmdossier (ca. 10 A4 Seiten) als Diskus-
sionsgrundlage für die Projektarbeit vor. Die entsprechende Vorlage 
für die Programmdossiers erhalten alle Projektanten Anfang Januar 
per E-Mail.
PROJEKTVORSCHLAG WIRD BEWILLIGT MIT VORBEHALT 
Im Fall einer Bewilligung mit Vorbehalt kann die Modulkoordination 
eine Überarbeitung der Projektidee verlangen, die unter anderem 
Empfehlungen für Ergänzungen oder Überarbeitungen beinhalten 
kann.
In diesem Fall muss eine überarbeitete Version des Projekts bis Ende 
Herbstsemesterwoche 7 per E-Mail an die Modulkoordination gesandt 
werden. Die Entscheidung (ja/nein) wird bis Mitte Herbstsemesterwo-
che 8 allen betroffenen Studierenden per E-Mail geschickt.
PROJEKTVORSCHLAG WIRD NICHT BEWILLIGT
Im Fall eines negativen Entscheids erstellt die Modulkoordination zu-
sammen mit der vorgeschlagenen Hauptbetreuung ein Protokoll, das 
relevante Beurteilungskriterien in Bezug auf das Projekt erläutert. In 
diesem Fall muss sich der Studierende bis Ende Herbstsemesterwo-
che 9 für ein anderes Projektstudio im Lotterieverfahren  anmelden.

 
Mögliche Entscheide
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In der Herbstsemesterwoche 15 oder 16 werden die Bewerber mit 
bewilligten Projekten und mit unter Vorbehalt bewilligten Projekten 
dazu eingeladen, an einer Diskussion des vorgeschlagenen Projekts 
mit Mitgliedern der Abteilungsleitung und mit dem vorgeschlagenen 
Hauptbetreuer teilzunehmen. Dieses Gespräch soll Unklarheiten be-
seitigen, bzw. die allgemeine Zielsetzungen und Vorgehensweise de-
finieren, in der die Projektarbeit stattfinden wird. Studierende erläutern 
ihre Projektvorschläge anhand einer maximal 5 Minuten dauernden 
Powerpoint Präsentation. Nach der Präsentation wird eine Diskussion 
erfolgen von maximale 10 Minuten. Zusätzlich bringen die Teilnehmer/
innen ein Portfolio ihrer bisherigen Arbeiten (sowohl Praxisspezifische 
Arbeiten als auch akademische Projekte) und einen Curriculum Vitae 
mit. Der genaue Zeitraum für diese Termine wird bekanntgegeben.

Projekt- und Portfo-
liogespräch
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Abteilungsleiter Bachelor Architektur
Fritz Häubi (bis 31.7.2012), Daniel Boermann (ab 1.2.2012)

Abteilungsleitung
Fritz Häubi, Abteilungsleitung
friedrich.haeubi@bfh.ch
Daniel Boermann, Abteilungsleitung, Verantwortlicher Nachhaltigkeit
daniel.boermann@bfh.ch
Guy Lafranchi, Verantwortlicher Aussenkontakte
guy.lafranchi@bfh.ch
Jacques Wüthrich, Modulleiter Gestalten und Modellierung
jacques.wuethrich@bfh.ch
Albin Zellweger, Modulleiter Technik und Konstruktion
albin.zellweger@bfh.ch
Modulleiter Managemement und Immobilien: vakant (a. i. Erich Deschwanden) 
erich.deschwanden@bfh.ch 
Dieter Schnell, Modulleiter Architekturtheorie 
dieter.schnell@bfh.ch
Axel Gampp, Modulleiter Fachgrundlagen
axel.gampp@bfh.ch
Andrew Whiteside, Modulleiter Projektunterricht, Verantwortlicher Internationales
andrew.whiteside@bfh.ch
Regula Bulgheroni, Abteilungssekretariat (Protokoll)
regula.bulgheroni@bfh.ch
Irene Krause, Kommunikation
irene.krause@bfh.ch
Diana Falà, Vertretung Mittelbau
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Dozierende, wissenschaftliche Mitarbeitende und Assistierende

Name Funktion E-Mail

Ulrich Baierlipp Dozent ulrich.baierlipp@bfh.ch

Jürg Bart Dozent juerg.bart@bfh.ch

Peter Berger Dozent peter.berger@bfh.ch

Hans Binder Dozent hans.binder@bfh.ch

Nandita Boger Dozentin nandita.boger@bfh.ch

Claire Bonney Dozentin cbonney@bluewin.ch

Manfred Breit Dozent manfred.breit@bfh.ch

Mariàn Brunzel Assistent marian.brunzel@bfh.ch

Stephen Buechner Dozent                        stephen.buechner@bfh.ch

Andreas Campi Dozent andreas.campi@bfh.ch

Jochen Christner Wiss. Mitarbeiter jochen.christner@bfh.ch

Peter Degen Dozent peter.degen@bfh.ch

Martin Dietrich Dozent martin.dietrich@bfh.ch

Heinz Dudli Dozent heinz.dudli@bfh.ch

Marcelle Ernst Wiss. Mitarbeiterin marcelle.ernst@bfh.ch

Josef Estermann Dozent josef.estermann@bfh.ch

Hansjürg Etter Dozent hansjuerg.etter@bfh.ch

Diana Falà Assistentin diana.fala@bfh.ch

Ulrike Franklin-Habermalz Wiss. Mitarbeiterin ulrike.habermalz@bfh.ch

William Fuhrer Assistent william.fuhrer@bfh.ch

Urs Thomas Gerber Dozent                                                                                          ursthomas.gerber@bfh.ch

Stephan Glaus Wiss. Mitarbeiter stephan.glausstaempfli@bfh.ch

Daniel Gloor Dozent daniel.gloor@bfh.ch

René Graf Dozent rene.graf@bfh.ch

Anita Grams Dozentin anita.gramsdietziker@bfh.ch

Jürg Grunder Dozent juerg.grunder@bfh.ch

Jörg Grütter Dozent joerg.gruetter@bfh.ch

Richard Heim Dozent                           richard.heim@bfh.ch

Urs Heimberg Dozent urs.heimberg@bfh.ch

Niklaus Hodel Dozent niklaus.hodel@bfh.ch

Patricia Hofer Assistentin patricia.hofer@bfh.ch

Eva Hoffman-Zang Dozentin eva.hoffman-zang@bfh.ch

Christoph Holliger Dozent christoph.holliger@bfh.ch

Daniel Howald Dozent daniel.howald@bfh.ch

Charles Job Dozent charles.job@bfh.ch
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Name Funktion E-Mail

Tim Kammasch Dozent tim.kammasch@bfh.ch

Lars Kordetzky Dozent lars.kordetzky@bfh.ch

Thomas Krebs Dozent thomas.krebs@bfh.ch

Jonathan Kunz Assistent jonathan.kunz@bfh.ch

Beat Löliger Dozent beat.loeliger@bfh.ch

Marcel Ludwig Dozent

Franziska Maeder Assistentin franziska.maeder@bfh.ch

Walter Maffioletti Dozent walter.maffioletti@sia.ch

Steven Marti Dozent steven.marti@pmi.ag

Hansruedi Meyer Dozent hansruedi.meyer@bfh.ch

Nicole Müller Dozentin nicole.mueller@bfh.ch

Heinz Mutzner Dozent heinz.mutzner@bfh.ch

Saina Nicolet Assistentin saina.nicolet@bfh.ch

Georg Ober-Kassebaum Dozent georg.ober-kassebaum@bfh.ch

Markus Röthlisberger Dozent markus.roethlisberger@bfh.ch

Marcel Ruch Assistent marcel.ruch@bfh.ch

Daniel Sager Dozent daniel.sager@bfh.ch

Michel Schaer Dozent michel.schaer@bfh.ch

Michael Schärer Assistent michael.schaerer@bfh.ch

Maurus Schifferli Dozent maurus.schifferli@bfh.ch

Ulrike Schröer Dozentin ulrike.schroeer@bfh.ch

Heidi Schuler-Alder Dozentin heidi.schuler-alder@bfh.ch

Peter Schürch Dozent peter.schuerch@bfh.ch

Simon Schwendimann Dozent simon.schwendimann@bfh.ch

Bettina Storrer Dozentin bettina.storrer@bfh.ch

Ulrika Tromlitz Dozentin ulrika.tromlitz@bfh.ch

Thomas von Burg Dozent thomas.vonburg@bfh.ch

Dominik Weber Dozent dominik.weber@bfh.ch

Elisabeth Weyermann Dozentin elisabeth.weyermann@textundauftritt.ch

Marc Wittwer Dozent marc.wittwer@bfh.ch

Nigel Wolfson Dozent nigel.wolfson@bfh.ch

Oskar Wyss Dozent oskar.wyss@bfh.ch

Ueli Zimmermann Dozent ulrich.zimmermann@bfh.ch

Seraina Ziörjen Assistentin seraina.zioerjen@bfh.ch

Stephan Zumwald Dozent stephan.zumwald@bfh.ch
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Swimmingpool Studentenorganisation Bachelor Architektur
Präsident	 Urs Brotschi
Vizepräsident	 Patrizia Matti, Joel Maire
Kassier		  Boris Güntert
Events		  Mario Trachsel, Agata Suchicicka, Alex Bössinger, Anita Horvat, 	
		  Stefanie Rey, Kerstin Wälti
Tutor		  Patrizia Matti
Materialpool	 Janine Wymann
Studentenraum	 Benjamin von Gunten, Claudia Blatter

Mitarbeitende
Fachbereichsekretariat Architektur und Bau (B121)
Für fachliche Anliegen wie Moduleinschreibungen 
Regula Bulgheroni, Bachelor Architektur / Weiterbildung, Gesamtleitung Sekretariate
Nadja Studer, Bachelor Bau 
Rahel Steffen, Master-Studiengänge und Forschung
Lisa Briner (Praktikantin)

Kommunikation Architektur und Bau (B123)
Irene Krause

Schulsekretariat (B032)
Für administrative Anliegen wie Semestergebühren und Adressänderungen
Tel.	 034 426 41 41
E-Mail	 office.ahb@bfh.ch

Informatikdienste (B051)
erreichbar über Hotline 031 848 48 48

Hausdienst für technische Anliegen sowie Fundbüro
Roland Salvisberg (B064, Leiter) 
Thomas Meister (B065)
Kurt Salzmann (B063)
Die Telefonnummer dieser und weiterer Personen finden Sie im Intranet unter Per-
sonensuche.
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Pläne
Situation Pestalozzistrasse 20 (Gsteig)

A	 Auditorium
B	 Architektur, Bau, Bibliothek
C	 Chemie
M /ML	 Maschinentechnik, Maschinenlabor
E	 Allgemeinbildung, Institute, Physik
F	 Mensa, Direktion


